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I.

20051

Innere Organisation
der Bezirksregierungen

Runderlass des Ministeriums des Innern
– 52-18.01.02 – 

Vom 11. Dezember 2017

Mein Runderlass vom 8. November 2005 (MBl. NRW. 
S.  1304) in der Fassung vom 13. Mai 2016 (MBl. NRW. 
S. 448) wird zum 1. Januar 2018 wie folgt geändert:

1.   Der Organisationsplan erhält die Fassung der beige-
fügten Anlage.

2.  Folgende Änderungen sind berücksichtigt:

2.1  In der Abteilung 2 wird die Bezeichnung des Dezer-
nats 201 der Bezirksregierung Arnsberg („Zentrale 
Asylangelegenheiten, Landeserstaufnahmeeinrich-
tung“) angepasst.

2.2  In der Abteilung 2 wird die mit Wirkung vom 29. No-
vember 2016 erfolgte Änderung der Bezeichnung des 
Dezernats 202 der Bezirksregierung Arnsberg („Zu-
weisung von Flüchtlingen, Wohnsitzregelung) nach-
vollzogen.

2.3  In der Abteilung 4 wird die zum 3. Mai 2017 erfolgte 
Änderung der Bezeichnung des Dezernats 42 der Be-
zirksregierung Arnsberg durch folgende Ergänzung 
nachvollzogen: „nur Arnsberg: Landesstelle Schul-
psychologie und schulpsychologisches Krisenma-
nagement (LaSP)“.

2.4  In der Abteilung 6 der Bezirksregierung Arnsberg 
wird die zum 1. Oktober 2017 erfolgte Anpassung der 
Bezeichnung aller Dezernate der Abteilung (Dezer-
nat 61: „Nachhaltigkeit im Bergbau“, Dezernat 62: 
„Rohstoffgewinnung“, Dezernat 63: „Nachbergbau“, 
Dezernat 64: „Energiewirtschaft, Berichtswesen“ so-
wie Dezernat 65: „Markscheidewesen, Rechtsangele-
genheiten“) nachvollzogen.
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Gleichzeitig mit Inkrafttreten dieses Runderlasses tritt 
der Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kom-
munales „Ausbildung hauptberufl icher Feuerwehrange-
höriger zu Gruppenführerinnen und Gruppenführern 
(Lehrgangsfolge B III); Ausführungsvorschrift nach § 54 
Absatz 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfe-
leistung und den Katastrophenschutz vom 17. Dezember 
2015“ vom 2. Dezember 2016 (MBI. NRW. S.  844, ber. 
2017 S. 26) außer Kraft.

– MBl. NRW. 2017 S. 1038

221

Richtlinie
zur Gewährung von Zuwendungen

zur institutionellen Förderung
an die außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen des Johannes-Rau-
Forschungs gemeinschaft e. V.

Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums für Kultur 
und Wissenschaft, des Ministeriums für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung und des Ministeriums für 

Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

Vom 14. November 2017

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt nach Maßgabe 
dieser Richtlinie und den Abschnitten Zu §  23 und Zu 
§  44, Teil I des Runderlasses des Finanzministeriums 
„Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung“ 
vom 30. September 2003 (MBl. NRW. S. 1254), der zuletzt 
durch Runderlass vom 24. September 2007 (MBl. NRW. 
S. 688) geändert worden ist, Zuwendungen zur instituti-
onellen Förderung an die außeruniversitären For-
schungseinrichtungen des Johannes-Rau-Forschungsge-
meinschaft e. V.

Die Zuwendungen zur institutionellen Förderung werden 
zum Zwecke der Grundfi nanzierung der außeruniversi-
tären Forschungseinrichtungen des Johannes-Rau-For-
schungsgemeinschaft e. V. durch das Land gewährt.

Soweit nicht in dieser Förderrichtlinie etwas anderes be-
stimmt oder zugelassen ist, sind die Abschnitte Zu § 23 
und Zu § 44, Teil I des Runderlasses des Finanzministeri-
ums „Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsord-
nung“ uneingeschränkt anwendbar.

Ein Anspruch auf die Gewährung einer Zuwendung be-
steht nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet über 
Anträge auf Zuwendungen aufgrund ihres pfl ichtgemä-
ßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushalts-
mittel.

2
Gegenstand der Förderung

Zuschüsse zur institutionellen Förderung von außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen des Johannes- Rau-
Forschungsgemeinschaft e. V. werden zur Deckung der 
zuwendungsfähigen Ausgaben der jeweiligen Einrich-
tung geleistet, soweit diese Einrichtung ihre zuwen-
dungsfähigen Ausgaben nicht durch eigene oder fremde 
Mittel zu decken vermag.

3
Zuwendungsempfänger

Empfänger von Zuwendungen können nur außeruniver-
sitäre Forschungseinrichtungen sein, die als wissen-
schaftliche Mitglieder dem Johannes-Rau-Forschungsge-
meinschaft e. V. angehören.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Arbeits- und Wirtschaftsplan

2135

Ausbildung hauptberufl icher Feuerwehr-
angehöriger zu Gruppenführerinnen und 

Gruppenführern – Ausführungsvorschrift nach 
§ 54 Absatz 3 des Gesetzes über den Brandschutz, 

die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz
Vom 17. Dezember 2015

Runderlass des Ministeriums des Inneren

Vom 12. Dezember 2017

1
Ausbildung hauptberufl icher Feuerwehrangehöriger zu 
Gruppenführerinnen und Gruppenführern

Die Ausbildung hauptberufl icher Feuerwehrangehöriger 
zu Gruppenführerinnen und Gruppenführern wird in 
modularer Form am Institut der Feuerwehr NRW ange-
boten.

Die Qualifi kationsmaßnahme besteht aus den Modulen:

a)   „Gruppenführer-Basislehrgang“ – Modul GF-Basis 
(zehn Tage),

b)   „Gruppenführer-Aufbaulehrgang“ – Modul GF-Auf-
bau (zehn Tage) und

c)   „Lehrgang Gruppenführer-Mitarbeiterführung“ – 
Modul GF-Mitarbeiterführung (fünf Tage).

Der Gruppenführer-Basislehrgang wird nach Maßgabe 
des Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Kom-
munales „Gruppenführer-Basislehrgang; Ausführungs-
vorschrift nach §  54 Absatz  3 des Gesetzes über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophen-
schutz vom 17. Dezember 2015 zur Feuerwehrdienstvor-
schrift 2“ vom 2. Dezember 2016 (MBl. NRW. S.  846) 
durchgeführt.

Die Musterausbildungspläne und Prüfungsrichtlinien 
der einzelnen Module werden in elektronischer Form in 
der jeweils neuesten gültigen Fassung unter www.idf.nrw.de 
veröffentlicht.

2
Anrechnung von Qualifi kationen

Ein erneutes Belegen von Modulen ist bei entsprechend 
vorhandener Qualifi kation ausgeschlossen. Als gleich-
wertig können angerechnet werden:

a)   die Qualifi kation „Lehrgang F III: Gruppenführer 
(ehrenamtlich)“ für das Modul „Gruppenführer-Ba-
sislehrgang“ und

b)   die Kompetenz aus den Seminaren „Mitarbeiterfüh-
rung“ und „Mitarbeiterführung (Ergänzung)“ für das 
Modul „Lehrgang Gruppenführer-Mitarbeiterfüh-
rung“.

3
Bescheinigungen

Das Institut der Feuerwehr NRW stellt auf Antrag der 
beschäftigenden Dienststelle für die hauptberufl ichen 
Feuerwehrangehörigen eine Bescheinigung über den Ab-
schluss der Ausbildung hauptberufl icher Feuerwehran-
gehöriger zu Gruppenführerinnen und Gruppenführern 
aus, wenn nachweislich folgende Voraussetzungen erfüllt 
sind:

a)   die mindestens dreijährige Dienstzeit im Anschluss 
an die abgeschlossene Ausbildung nach der Verord-
nung über die Ausbildung und Prüfung für die Lauf-
bahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahn-
gruppe 1 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land 
Nordrhein-Westfalen (VAP1.2-Feu) vom 5. Novem-
ber  2015 (GV. NRW. S.  749) in der jeweils geltenden 
Fassung und

b)   die erfolgreiche Teilnahme an den unter 1 a) bis c) ge-
nannten Modulen.

4
Inkrafttreten, Befristung

Dieser Runderlass tritt zum 1. Januar 2018 in Kraft und 
am 31. Dezember 2022 außer Kraft. 
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nerhalb eines genehmigten Vergütungsniveaus ohne Zu-
stimmung der Zuwendungsgeber möglich.

Das Besserstellungsverbot (vergleiche Nummer  1.3 
ANBest-I) ist zu beachten. Tarifgerechte Vergütungen 
sind aufgrund von Arbeitsplatzbeschreibungen und -be-
wertungen zu gewähren.

6.2
Mehrerträge

Mehrerträge aus Aufträgen und aus Lizenz- und 
Know-how-Verträgen sowie zweckfreie Spenden werden 
nicht zuwendungsmindernd auf die Grundfi nanzierung 
angerechnet, wenn sie zur Deckung von Ausgaben oder 
Mehrausgaben im Rahmen des Forschungs- und Ent-
wicklungsprogramms verwendet werden. Soweit ent-
sprechende Mehrerträge eine jährlich mit der Bewilli-
gungsbehörde vereinbarte einrichtungsspezifi sche Ober-
grenze nicht überschreiten, bleiben sie ohne Anrechnung 
auf die Grundfi nanzierung im Folgejahr erhalten.

7
Verfahren

7.1
Antragsstellung

Der Antrag auf Zuwendung zur institutionellen Förde-
rung ist formlos zu stellen. Er ist der zuständigen Bewil-
ligungsbehörde oder einer von ihr benannten Stelle vor 
Ablauf des ersten Quartals des Haushaltsjahrs der bean-
tragten Förderung zuzuleiten.

7.2
Antragsunterlagen

Zusammen mit dem Antrag sind ein Wirtschaftsplan 
(einschließlich Arbeitsplan, Nummer  4.1) sowie eine 
Stellenübersicht (Nummer 6.1) vorzulegen.

8
Inkrafttreten

Dieser Erlass tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt der Erlass „Richtlinie zur Gewährung von Zu-
wendungen zur institutionellen Förderung an die außer-
universitären Forschungseinrichtungen der Johan-
nes-Rau-Forschungsgemeinschaft“ vom 29. November 
2016 (MBI. NRW. S. 847) außer Kraft.

Dieser Erlass tritt am 31. Dezember 2022 außer Kraft.

– MBl. NRW. 2017 S. 1038

Grundlage für die Gewährung einer institutionellen Zu-
wendung ist ein Wirtschaftsplan, der sämtliche erwarte-
ten Einnahmen und Ausgaben der jeweiligen Einrich-
tung im Haushaltsjahr der beantragten Förderung abbil-
det. Die Mindestanforderungen an die Form des 
Wirtschaftsplans sind der Anlage zu dieser Richtlinie zu 
entnehmen.

Sofern eine Einrichtung nach den Regeln der kaufmän-
nischen Buchführung bucht, kann der Wirtschaftsplan 
dem jeweiligen Kontenplan entsprechen. In diesem Fall 
ist eine Überleitungsrechnung auf Einnahmen und Aus-
gaben beizufügen.

Anlage des Wirtschaftsplans ist ein Arbeitsplan der an-
tragstellenden Einrichtung, der die Aufgaben, die Ar-
beitsziele und -ergebnisse sowie die geplanten Maßnah-
men zur Zielerreichung für das Haushaltsjahr der bean-
tragten Förderung beschreibt und die zur Ermittlung des 
Finanzbedarfs erforderlichen Angaben über den Res-
sourceneinsatz der verantwortlichen Arbeitseinheiten 
enthält.

4.2
Mehrere Zuwendungsgeber

Sollen für eine Einrichtung Zuwendungen zur institutio-
nellen Förderung sowohl vom Land als auch von anderen 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts bewilligt 
werden, so haben die Zuwendungsgeber vor der Bewilli-
gung ihr Einvernehmen gemäß Abschnitt Zu § 44, Teil I, 
Nummer  1.4 des Runderlasses des Finanzministeriums 
„Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung“ 
sowie insbesondere im Hinblick auf die Anwendbarkeit 
dieser Richtlinie herbeizuführen.

5
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1
Art und Form der Zuwendung

Die Zuwendungen werden im Wege der institutionellen 
Förderung als nicht rückzahlbare Zuschüsse zu den zu-
wendungsfähigen Ausgaben gewährt.

5.2
Finanzierungsart

Zuwendungen zur institutionellen Förderung von Ein-
richtungen des Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft e.V. 
werden im Wege der Fehlbedarfsfi nanzierung gewährt. 
Die Zuwendung ist auf einen Höchstbetrag zu begren-
zen.

5.3
Bemessungsgrundlage

Unter der Maßgabe der Vereinbarkeit mit den Bestim-
mungen der Abschnitte Zu § 23 und Zu § 44, Teil I des 
Runderlasses des Finanzministeriums „Verwaltungsvor-
schriften zur Landeshaushaltsordnung“ gelten als zu-
wendungsfähige Ausgaben alle Ausgaben einer Einrich-
tung, die im Rahmen des satzungsgemäßen Forschungs- 
und Entwicklungsbetriebs anfallen.

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1
Stellenübersicht

Die Stellenübersicht (in Gesamtzahl und Wertigkeit) ist 
im Rahmen der Zuwendung unter Einhaltung der jähr-
lich mit der Bewilligungsbehörde vereinbarten einrich-
tungsspezifi schen Kennzahlen, mit Ausnahme der außer-
tarifl ichen Beschäftigten, unverbindlich. Die Einhaltung 
der Kennzahlen ist im Verwendungsnachweis zu doku-
mentieren und nachzuweisen.

Die Stellen für Vorstandsmitglieder und außertarifl iche 
Angestellte, insbesondere die wissenschaftliche und 
kaufmännische Leitung, sind laut Stellenübersicht ver-
bindlich. Der Abschluss und die Änderung von Verträgen 
mit Leitungspersonal bedürfen der vorherigen Zustim-
mung der Zuwendungsgeber.

Die weiteren Stellen für außertarifl iche Angestellte sind 
laut Stellenübersicht ebenfalls verbindlich. Mit Aus-
nahme des Leitungspersonals ist eine Nachbesetzung in-
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– MBl. NRW. 2017 S. 1038



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 38 vom 28. Dezember 2017 1043

geld, Unterhaltsgeld oder Übergangsgeld, des Mut-
terschaftsurlaubs, des Wehr- oder des Bundesfrei-
willigendienstes

§ 22 Versorgungsabgaben für freiwillige Mitglieder

§ 23  Höchstabgabe, Mindestabgabe

§ 24  Zusätzliche Versorgungsabgaben

§ 25  Ruhende Beitragspfl icht

§ 26  Stundung

§ 27  Versorgungsabgabeverfahren

§ 28  Folgen des Verzugs

§ 29  Bescheinigung über Versorgungsabgaben

§ 30  Beitragsüberleitung

§ 31  Nachversicherung

Abschnitt V
Zweck und Verwendung der Mittel, Rechnungslegung

§ 32  Verwendung der Mittel, Vermögensanlage

§ 33  Rechnungslegung, Leistungsverbesserungen

Abschnitt VI
Schlussbestimmungen

§ 34  Allgemeine Rechte und Pfl ichten

§ 35  (aufgehoben)

§ 36  Abtretung, Übertragung

§ 37  Herbeiführung des Versorgungsfalls

Abschnitt VII
Übergangsbestimmungen

§ 38  Befreiungen

§ 39  Kapitaleinzahlung

§ 40

§ 41  Übergangsregelung für Stadtplaner

§ 42  Inkrafttreten der Satzung

Anhang zu § 19a

Abschnitt I
Aufbau des Versorgungswerks

§ 1 
Sitz, Aufgabe und Rechtsnatur

1.   Das Versorgungswerk ist eine Einrichtung der Archi-
tektenkammer Nordrhein-Westfalen, Körperschaft 
des öffentlichen Rechts. Es ist die berufsständische 
Versorgungseinrichtung der Mitglieder der Architek-
tenkammer Nordrhein-Westfalen sowie der Mitglie-
der der Kammern, die dem Versorgungswerk durch 
Anschlusssatzung, die im Ministerialblatt des Landes 
Nordrhein-Westfalen und/oder im Deutschen Archi-
tektenblatt veröffentlicht ist, angeschlossen sind (an-
geschlossene Kammern). Das Versorgungswerk hat 
seinen Sitz in Düsseldorf.

2.   Das Versorgungswerk wird gerichtlich und außerge-
richtlich durch die Präsidentin oder den Präsidenten 
der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen vertre-
ten. 

3.   Das Versorgungswerk gewährt seinen Mitgliedern (§ 6 
Absatz  1) sowie deren Ehegatten, eingetragenen Le-
benspartnerinnen und Lebenspartnern oder ihnen 
rechtlich gleichgestellten Personen und deren Kin-
dern Versorgung nach Maßgabe dieser Satzung.

4.   Das Vermögen des Versorgungswerks wird unabhän-
gig und getrennt von dem Vermögen der Architekten-
kammer verwaltet und abgerechnet. Das Vermögen 
darf ausschließlich zur Bestreitung der satzungsmä-
ßigen Aufgaben verwendet werden. 

2331

Satzung
für das Versorgungswerk der Architektenkammer 

Nordrhein-Westfalen
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Vom 14. Oktober 2017

Die Vertreterversammlung der Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen hat am 14. Oktober 2017 die nach-
stehende Satzung für das Versorgungswerk der Architek-
tenkammer NRW gemäß §  3 Abs.  1a) der Satzung be-
schlossen. 

Gliederung

Abschnitt I
Aufbau des Versorgungswerks

§ 1  Sitz, Aufgabe und Rechtsnatur

§ 2  Organe für das Versorgungswerk

§ 3   Vertreterversammlung der Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen

§ 4  Aufsichtsausschuss

§ 5   Verwaltungsausschuss

Abschnitt II
Mitgliedschaft

§ 6  Versicherungspfl ichtige Mitgliedschaft

§ 6a   Erlöschen der versicherungspfl ichtigen Mitglied-
schaft

§ 6b   Befreiung von der versicherungspfl ichtigen 
 Mitgliedschaft

§ 7  Freiwillige Mitgliedschaft

Abschnitt III
1. Unterabschnitt: Allgemeine Vorschriften

§ 8  Leistungen

§ 8a  Verwaltungsverfahren

§ 9  Allgemeine Rentenbemessungsgrundlage

2. Unterabschnitt: Altersrente

§ 10  Altersrente

3. Unterabschnitt: Berufsunfähigkeitsrente

§ 11  Berufsunfähigkeitsrente

§ 12   Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung 
der Berufsfähigkeit

4. Unterabschnitt: Hinterbliebenenrente

§ 13  Hinterbliebenenrente

§ 14  Witwen- und Witwerrente

§ 15  Waisenrente und Halbwaisenrente

§ 16   Zusammensetzung und Berechnung der Hinter-
bliebenenrente

§ 17  Kinderzuschuss (Zusatzleistungen)

§ 18  Beitragserstattung (ersatzlos gestrichen)

§ 19  Kapitalabfi ndung 

§ 19a  Versorgungsausgleich bei Ehescheidung

§ 19b Lebenspartnerschaften

Abschnitt IV
Versorgungsabgaben

§ 20   Versorgungsabgaben für freiberufl ich tätige Archi-
tektinnen und Architekten

§ 21   Versorgungsabgaben für angestellte Architekten 
und Beamte

§ 21a  Versorgungsabgaben für Zeiten des Bezuges von 
Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II, Kranken-
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Aufsichtsausschusses erfolgt auf Vorschlag des zu-
ständigen Organs derjenigen angeschlossenen Kam-
mer, der die zu wählende Person angehört, für eine in 
dem Vorschlag zu bezeichnende Dauer; lehnt die Ver-
treterversammlung der Architektenkammer Nord-
rhein-Westfalen einen solchen Vorschlag ab, muss das 
jeweils zuständige Organ der anderen Kammer einen 
neuen Vorschlag unterbreiten. Wählbar sind jeweils 
nur Mitglieder des Versorgungswerks der Architek-
tenkammer Nordrhein-Westfalen.

2a.  Die Mitglieder des Aufsichtsausschusses können bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes abberufen werden. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn das 
Mitglied seine Pfl ichten in grober Weise verletzt oder 
begründete Zweifel an seiner Sachkunde bestehen.

3.   Scheidet ein Mitglied des Aufsichtsausschusses nach 
Absatz 1 Buchstabe a) vor Ende seiner Amtszeit aus 
dem Aufsichtsausschuss aus, wählt die Vertreterver-
sammlung der Architektenkammer Nordrhein-West-
falen dessen Nachfolger in ihrer nächsten Sitzung für 
den Rest der Wahlperiode; für die Wahl gilt Absatz 2 
entsprechend. Scheidet ein Mitglied des Aufsichts-
ausschusses nach Absatz  1 Buchstaben b) bis e) vor 
Ende seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsausschuss 
aus, entsendet die angeschlossene Kammer, der dieses 
Mitglied angehört, dessen Nachfolger für den Rest 
der Amtsdauer nach Absatz 2 Satz 2.

4.   Nach Ablauf ihrer jeweiligen Amtszeit üben die Mit-
glieder des Aufsichtsausschusses ihre Tätigkeit im 
Aufsichtsausschuss bis zur Wahl beziehungsweise bis 
zur Entsendung ihres Nachfolgers oder ihrer Nach-
folgerin weiter aus.

5.   Der Aufsichtsausschuss tritt in der Regel jeweils ei-
nen Monat nach Vorlage des Geschäftsberichtes und 
des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften Jahres-
abschlusses zusammen. Er ist unverzüglich einzube-
rufen, wenn dies mindestens fünf seiner Mitglieder 
unter Angabe der zur Beratung zu stellenden Gegen-
stände verlangen. Näheres regelt die Geschäfts ord-
nung, die sich der Aufsichtsausschuss gibt. Die Ein-
berufung des Aufsichtsausschusses erfolgt schriftlich 
unter Angabe der Beratungsgegenstände durch sei-
nen Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch sei-
nen Stellvertreter mit einer Frist von zwei Wochen.

6.   Der Aufsichtsausschuss ist beschlussfähig, wenn 
mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 
Er fasst seine Beschlüsse in nicht-öffentlicher Sit-
zung mit einfacher Mehrheit der anwesenden Aus-
schussmitglieder; bei Stimmengleichheit ist der An-
trag abgelehnt. In dringenden Fällen kann der Auf-
sichtsausschuss seine Beschlüsse im schriftlichen 
Verfahren fassen; in diesen Fällen entscheidet er mit 
der einfachen Mehrheit seiner Mitglieder.

7.  Aufgaben des Aufsichtsausschusses sind:

 a)  die Überwachung der Geschäftstätigkeit,

 b)  die Prüfung der Jahresabschlüsse,

 c)   die Wahl und unverzüglich danach die Bestellung 
des Wirtschaftsprüfers,

 d)   die Erteilung von Richtlinien für die Kapitalanla-
gen des Versorgungswerks,

 e)   die Zustimmung zum technischen Geschäftsplan 
und zu dessen Änderungen und

 f)   die Zustimmung zum Abschluss von Überlei-
tungsabkommen nach § 30.

8.   Die Mitglieder des Aufsichtsausschusses sind ehren-
amtlich tätig. Sie haben Anspruch auf Entschädigung 
für Auslagen und Zeitversäumnis, deren Höhe die 
Vertreterversammlung der Architektenkammer Nord-
rhein-Westfalen festsetzt. Für ihre ehrenamtliche Tä-
tigkeit im Verwaltungsverfahren gelten die Vorschrif-
ten des § 24 Absatz 1 Baukammerngesetz NRW sowie 
die §§ 82 bis 87 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW.

9.   An den Sitzungen des Aufsichtsausschusses nehmen 
von der Aufsichtsbehörde entsandte Vertreter teil, de-
nen auf Verlangen das Wort zu erteilen ist. Ferner 
kann der Aufsichtsausschuss durch Beschluss Gästen 
die Anwesenheit bei seinen Sitzungen gestatten.

5.   Öffentliche Bekanntmachungen des Versorgungs-
werks werden vollzogen im Ministerialblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

§ 2 
Organe für das Versorgungswerk

Organe für das Versorgungswerk sind:

a)   die Vertreterversammlung der Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen,

b)  der Aufsichtsausschuss des Versorgungswerks und

c)  der Verwaltungsausschuss des Versorgungswerks.

§ 3 
Vertreterversammlung der Architektenkammer 

Nordrhein-Westfalen

1.   Die Vertreterversammlung der Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen als das oberste Organ der Ar-
chitektenkammer Nordrhein-Westfalen beschließt 
über die grundsätzlichen Angelegenheiten des Versor-
gungswerks, insbesondere über:

 a)   den Erlass und die Änderungen der Satzung des 
Versorgungswerks,

 b)   die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des 
Aufsichtsausschusses und der Mitglieder des Ver-
waltungsausschusses nach § 5 Absatz 1 Buchsta-
ben c) bis f),

 c)   die Feststellung des Jahresabschlusses für das Ver-
sorgungswerk,

 d)   die Entlastung des Verwaltungs- und des Auf-
sichtsausschusses,

 e)   Änderungen der Versorgungsabgaben, der allge-
meinen Rentenbemessungsgrundlage und der Ver-
sorgungsleistungen,

 f)   die Verwendung der Rückstellung für satzungsge-
mäße Überschussbeteiligung und Deckung eines 
Bilanzverlustes und

 g)   die Aufl ösung des Versorgungswerks und die im 
Zuge seiner Liquidation erforderlichen Maßnah-
men.

2.   Die Vertreterversammlung der Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen kann weitere Entscheidungen 
über Aufgaben des Versorgungswerks an sich ziehen; 
dies gilt nicht für die Führung der laufenden Ge-
schäfte des Versorgungswerks.

3.   Beschlüsse nach Absatz  1 Buchstaben a) und b) be-
dürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgege-
benen Stimmen der Mitglieder der Vertreterversamm-
lung. Im Übrigen werden die Beschlüsse nach Ab-
satz  1 mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefasst; bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abge-
lehnt. Die Beschlüsse nach Absatz  1 Buchstaben a), 
e), f) und g) bedürfen der Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde.

§ 4 
Aufsichtsausschuss

1.  Der Aufsichtsausschuss besteht aus:

 a)   neun Mitgliedern der Vertreterversammlung der 
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen,

 b)   zwei Mitgliedern der Architekten- und Stadt-
planerkammer Hessen, 

 c)  einem Mitglied der Architektenkammer Bremen,

 d)   einem Mitglied der Architektenkammer Saarland 
und

 e)   zwei Mitgliedern der Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen.

2.   Die Mitglieder des Aufsichtsausschusses gemäß Ab-
satz  1 Buchstabe a) werden durch die Vertreterver-
sammlung der Architektenkammer Nordrhein-West-
falen für die Dauer der Wahlperiode der Vertreterver-
sammlung gewählt. Die Wahl der Mitglieder des 
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 7.  Aufgaben des Verwaltungsausschusses sind: 

 a)  die Bestellung der Geschäftsführung,

 b)   die Führung der laufenden Geschäfte, soweit sie 
nicht der Geschäftsführung oder durch diese Sat-
zung anderen Organen übertragen ist,

 c)   die Durchführung der Beschlüsse der Vertreter-
versammlung der Architektenkammer Nord-
rhein-Westfalen und des Aufsichtsausschusses,

 d)   der Erlass von Widerspruchsbescheiden,

 e)   die Erstellung des Geschäftsberichts und des Jah-
resabschlusses nebst Lagebericht. Der nach §  33 
Absatz 7 geprüfte Jahresabschluss nebst Lagebe-
richt ist dem Aufsichtsausschuss spätestens sie-
ben Monate nach Beendigung des Geschäftsjahres 
vorzulegen,

 f)   alle sonstigen durch diese Satzung übertragenen 
Aufgaben.

 8.   Der Verwaltungsausschuss kann zur Erledigung aller 
ihm durch diese Satzung übertragenen Aufgaben 
Unterausschüsse aus seiner Mitte bilden. Der Verwal-
tungsausschuss wird bei der Erfüllung seiner Aufga-
ben durch mindestens zwei Fachberater oder Fach-
beraterinnen unterstützt, von denen mindestens eine 
beziehungsweise einer die Befähigung zum Richter-
amt und mindestens eine beziehungsweise einer be-
sondere Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Ge-
biet der Vermögensanlage haben muss. Die Entschei-
dung über die Beauftragung und die Vergütung der 
Fachberater oder Fachberaterinnen trifft der Verwal-
tungsausschuss. Die Berater nehmen für die Dauer 
ihrer Beauftragung an den Sitzungen des Verwal-
tungsausschusses teil.

 9.   Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses sind eh-
renamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf Entschädi-
gung für Auslagen und Zeitversäumnis, deren Höhe 
die Vertreterversammlung der Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen festsetzt. Für ihre ehrenamtli-
che Tätigkeit im Verwaltungsverfahren gelten die 
Vorschriften des §  24 Absatz  1 Baukammerngesetz 
NRW sowie der §§ 82 bis 87 Verwaltungsverfahrens-
gesetz NRW.

10.   Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses können 
nicht gleichzeitig Mitglied des Aufsichtsausschusses 
sein.

11.   Der Verwaltungsausschuss kann durch Beschluss 
Gästen die Anwesenheit bei seinen Sitzungen gestat-
ten.

Abschnitt II
Mitgliedschaft

§ 6 
Versicherungspfl ichtige Mitgliedschaft

1.   Versicherungspfl ichtige Mitglieder des Versorgungs-
werks sind alle Mitglieder der Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen und der angeschlossenen Kam-
mern, die zum Zeitpunkt des Beginns ihrer Kammer-
mitgliedschaft berufsfähig sind. Personen, die erst 
nach Beginn ihrer Mitgliedschaft in den in Satz 1 ge-
nannten Kammern berufsfähig werden, werden mit 
dem Zeitpunkt der Wiedererlangung ihrer Berufsfä-
higkeit versicherungspfl ichtige Mitglieder des Versor-
gungswerks. Über die Begründung der versicherungs-
pfl ichtigen Mitgliedschaft erlässt das Versorgungs-
werk einen Feststellungsbescheid. Zur Feststellung 
der Berufsfähigkeit können vom Versorgungswerk 
ärztliche Gutachten angefordert werden.

2.   Versicherungspfl ichtige Mitglieder sind ferner Perso-
nen, die die Voraussetzungen zur Eintragung in die 
Liste ihrer Fachrichtung nach § 4 Absatz 1 Baukam-
merngesetz NRW mit Ausnahme der zweijährigen 
praktischen Tätigkeit erfüllen (Anwärter) und berufs-
fähig sind. Für die Anwärter, die nach den Vorschrif-
ten für die angeschlossenen Kammern die Vorausset-
zungen zur Eintragung mit Ausnahme der vorge-
schriebenen praktischen Tätigkeit erfüllen, gilt Satz 1 
entsprechend.

§ 5 
Verwaltungsausschuss

 1.   Der Verwaltungsausschuss besteht aus:

 a)   der Präsidentin oder dem Präsidenten der Archi-
tektenkammer Nordrhein-Westfalen als Vorsit-
zende oder Vorsitzendem,

 b)   den Vizepräsidentinnen oder den Vizepräsidenten 
der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 
und der Präsidentin oder dem Präsidenten der 
Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen als 
stellvertretende Vorsitzende,

 c)   einem Mitglied des Vorstands der Ingenieurkam-
mer-Bau Nordrhein-Westfalen, das Mitglied des 
Versorgungswerks ist,

 d)   vier weiteren Angehörigen der Architektenkam-
mer Nordrhein-Westfalen, die jeweils Mitglied 
des Versorgungswerks sind und von denen zwei 
freiberufl ich und zwei nicht freiberufl ich tätig 
sind,

 e)   einem weiteren Angehörigen der Architekten- 
und Stadtplanerkammer Hessen, der Mitglied des 
Versorgungswerks ist und

 f)   einem weiteren Angehörigen der Ingenieurkam-
mer-Bau Nordrhein-Westfalen, der Mitglied des 
Versorgungswerks ist.

 2.   Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses gemäß 
Absatz 1 Buchstaben c) bis f) werden durch die Ver-
treterversammlung der Architektenkammer Nord-
rhein-Westfalen für die Dauer der Wahlperiode der 
Vertreterversammlung gewählt. In den Fällen des 
Absatz 1 Buchstaben c), e) und f) erfolgt die Wahl auf 
Vorschlag des zuständigen Organs derjenigen ange-
schlossenen Kammer, der die zu wählende Person an-
gehört, für eine in dem Vorschlag zu bezeichnende 
Dauer; lehnt die Vertreterversammlung der Architek-
tenkammer Nordrhein-Westfalen einen solchen Vor-
schlag ab, muss das jeweils zuständige Organ der an-
deren Kammer einen neuen Vorschlag unterbreiten. 
Wählbar sind jeweils nur Mitglieder des Versor-
gungswerks der Architektenkammer Nordrhein- 
Westfalen.

2a.  Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses können 
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes abberufen 
werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
wenn das Mitglied seine Pfl ichten in grober Weise 
verletzt oder begründete Zweifel an seiner Sachkun-
de bestehen.

 3.   Scheidet ein Mitglied des Verwaltungsausschusses 
vor Ende seiner Amtszeit aus dem Verwaltungsaus-
schuss aus, wählt die Vertreterversammlung der 
 Architektenkammer Nordrhein-Westfalen dessen 
Nachfolger in ihrer nächsten Sitzung für den Rest 
der Wahlperiode des ausscheidenden Mitglieds; für 
die Wahl des Nachfolgers oder der Nachfolgerin gilt 
Absatz 2 entsprechend.

 4.   Nach Ende ihrer Wahlperiode üben die bisherigen 
Mitglieder des Verwaltungsausschusses ihre Tätigkeit 
bis zur Wahl beziehungsweise bis zur Entsendung ih-
res Nachfolgers weiter aus.

 5.   Der Verwaltungsausschuss wird durch seine Vorsit-
zende oder seinen Vorsitzenden schriftlich einberu-
fen, wenn dies zur Wahrnehmung seiner Aufgaben 
erforderlich ist. Er ist einzuberufen, wenn dies min-
destens fünf seiner Mitglieder unter Angabe des Be-
ratungsgegenstandes schriftlich verlangen. Im Übri-
gen gilt § 4 Absatz 9 Satz 2 entsprechend.

 6.   Der Verwaltungsausschuss ist beschlussfähig, wenn 
mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 
Er fasst seine Beschlüsse in nicht-öffentlicher Sit-
zung mit einfacher Mehrheit der anwesenden Aus-
schussmitglieder; bei Stimmengleichheit ist der An-
trag abgelehnt. In dringenden Fällen kann der Ver-
waltungsausschuss seine Beschlüsse im schriftlichen 
Verfahren fassen. In diesen Fällen entscheidet er mit 
der einfachen Mehrheit seiner Mitglieder; bei Stim-
mengleichheit ist der Antrag abgelehnt.
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Antrag muss schriftlich innerhalb von sechs Monaten 
nach Zustellung des Feststellungsbescheids über die 
Beendigung der Pfl ichtmitgliedschaft gestellt werden. 
In den Fällen des §  6b entscheidet der Verwaltungs-
ausschuss über den Antrag, der seiner Entscheidung 
ein ärztliches Gutachten zugrunde legen kann. Die 
Mitgliedschaft beginnt mit dem Monat, der auf die 
Entscheidung über den Antrag folgt.

2.   Die freiwillige Mitgliedschaft im Versorgungswerk 
endet:

 a)   mit dem Ablauf des Tages, an dem die Vorausset-
zungen der versicherungspfl ichtigen Mitglied-
schaft im Versorgungswerk wieder aufl eben,

 b)   durch schriftliche Kündigung des freiwilligen Mit-
glieds zum Ablauf des Monats, in dem die Kündi-
gung erklärt wird,

 c)   durch schriftliche Kündigung des Versorgungs-
werks mit der Zustellung des Kündigungsschrei-
bens. Die Kündigung des Versorgungswerks kann 
erfolgen, wenn das freiwillige Mitglied mit min-
destens zwei Monatsbeiträgen im Rückstand ist, 
deswegen gemahnt worden ist und seiner Zah-
lungsverpfl ichtung innerhalb einer Frist von wei-
teren zwei Monaten nicht nachgekommen ist. Auf 
die Rechtsfolgen des Zahlungsverzugs wird in der 
Mahnung hingewiesen.

Abschnitt III

1. Unterabschnitt: Allgemeine Vorschriften

§ 8 

Leistungen

1.   Das Versorgungswerk gewährt den Mitgliedern und 
deren Hinterbliebenen folgende Versorgungsleistun-
gen:

 a)  Altersrente,

 b)  Berufsunfähigkeitsrente,

 c)  Hinterbliebenenrente,

 d)  Kinderzuschuss (nach Maßgabe des § 17),

 e)  Kapitalabfi ndung.

2.   Das Versorgungswerk kann seinen Mitgliedern Finan-
zierungsbeiträge für Maßnahmen zur Erhaltung und 
Wiederherstellung der Berufsfähigkeit gewähren.

§ 8a 

Verwaltungsverfahren

1.   Über die Gewährung von Versorgungsleistungen und 
von Finanzierungsbeiträgen entscheidet das Versor-
gungswerk auf Antrag des Mitglieds durch schriftli-
chen Bescheid. Der Bescheid über die Versorgungs-
leistungen regelt Art und Höhe der Versorgungsleis-
tung, ihren Beginn und die ihr zugrunde liegende 
Berechnung.

2.   Der Antrag nach Absatz  1 muss spätestens bis zum 
Ablauf von vier Jahren nach dem Zeitpunkt gestellt 
werden, zu dem die Voraussetzungen für die Leis-
tungsgewährung erstmals vorliegen. Erfolgt die An-
tragstellung zeitlich erst nach Ablauf der Frist des 
Satzes 1, werden Leistungen maximal vier Jahre 
rückwirkend gewährt.

3.   Überzeugt sich das Versorgungswerk bei der Prüfung, 
dass eine Leistung zu Unrecht abgelehnt, entzogen, 
eingestellt oder falsch festgestellt worden ist, so hat 
es über die Rücknahme oder den Widerruf des zu-
grunde liegenden Bescheids nach Maßgabe der §§ 48, 
49 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW zu entscheiden. 
Über die Erstattung bereits erbrachter Leistungen ist 
nach Maßgabe des § 49a Verwaltungsverfahrensgesetz 
NRW zu befi nden.

3.   Dem Versorgungswerk gehören nicht als versiche-
rungspfl ichtige Mitglieder an:

 a)   Mitglieder der in Absatz 1 Satz 1 genannten Kam-
mern, deren Versorgung nach beamtenrechtlichen 
Grundsätzen geregelt ist,

 b)   Mitglieder gemäß Absatz 1 Satz 1, die ihren Beruf 
nicht ausüben.

§ 6a 
Erlöschen der versicherungspfl ichtigen Mitgliedschaft

1.   Die versicherungspfl ichtige Mitgliedschaft im Versor-
gungswerk endet:

 a)  mit dem Bezug einer Altersrente nach § 10,

 b)   mit Ablauf des Monats, in dem die Mitgliedschaft 
in den in § 6 Absatz 1 Satz 1 genannten Kammern 
wegfällt,

 c)   mit Ablauf des Monats, in dem für das Mitglied 
die Versorgung nach beamtenrechtlichen Vorschrif-
ten geregelt ist,

 d)   für Personen nach §  6 Absatz  2 spätestens nach 
dem Ablauf von vier Kalenderjahren nach Beginn 
ihrer praktischen Tätigkeit, es sei denn, das Mit-
glied kann durch Bestätigung der zuständigen Ar-
chitektenkammer nachweisen, dass ein Abschluss 
der zur Eintragung in die Architektenliste erfor-
derlichen praktischen Tätigkeit aufgrund von Kin-
derbetreuung, Arbeitslosigkeit oder Pfl egetätigkeit 
im Sinne des § 44 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch verzögert worden ist.

2.   Über die Beendigung der versicherungspfl ichtigen 
Mitgliedschaft im Versorgungswerk erlässt das Versor-
gungswerk einen Feststellungsbescheid.

§ 6b 
Befreiung von der versicherungspfl ichtigen 

Mitgliedschaft

1.   Von der versicherungspfl ichtigen Mitgliedschaft im 
Versorgungswerk werden auf schriftlichen Antrag 
ganz oder teilweise befreit:

 a)   angestellte Architektinnen und Architekten, die in 
der gesetzlichen Rentenversicherung pfl ichtversi-
chert sind, soweit sie Angehörige der Architekten-
kammer Bremen sind,

 b)   freiwillige Mitglieder der Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen,

 c)   Architektinnen und Architekten, die als Handwer-
ker in der gesetzlichen Rentenversicherung 
pfl ichtversichert sind,

 d)   Angehörige der in § 6 Absatz 1 Satz 1 genannten 
Architektenkammern, die in einem öffentlich- 
rechtlichen, berufsständischen Versorgungswerk 
außerhalb Nordrhein-Westfalens Mitglied sind,

 e)   Mitglieder der in §  6 Absatz  1 Satz  1 genannten 
Kammern, die zum Zeitpunkt des Beginns ihrer 
Kammermitgliedschaft die Altersgrenze für den 
Bezug von vorgezogener Altersrente gemäß §  10 
Absatz 3 Buchstabe a) erreicht haben.

2.   Die Voraussetzungen einer Befreiung nach Absatz  1 
Buchstaben a), b) und c) sind dann nicht gegeben, 
wenn neben der Tätigkeit, auf die der Befreiungsan-
trag gestützt wird, der Architektenberuf überwiegend 
freiberufl ich ausgeübt wird.

3.   Entfällt der Befreiungsgrund, lebt die versicherungs-
pfl ichtige Mitgliedschaft im Versorgungswerk gemäß 
§ 6 erneut auf.

§ 7 
Freiwillige Mitgliedschaft

1.   Wer aufgrund der Bestimmungen dieser Satzung ver-
sicherungspfl ichtiges Mitglied des Versorgungswerks 
war und nach §  6a Absatz  1 Buchstaben b) und c) 
ausscheidet oder nach §  6b befreit wird, kann die 
Mitgliedschaft auf Antrag freiwillig fortsetzen. Der 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 38 vom 28. Dezember 2017 1047

2.   Bei Überschreiten der Altersgrenze tritt an Stelle der 
Berufsunfähigkeitsrente die Altersrente in gleicher 
Höhe.

3.   Die Altersrente wird vom Beginn des Monats an ge-
währt, in dem die Regelaltersgrenze vollendet wird. 
Auf schriftlichen Antrag des Mitglieds kann die Al-
tersrente:

 a)   bis zu fünf Jahre vor Erreichen der Regelalters-
grenze bezogen werden. Die vorgezogene Alters-
rente wird vom Beginn des Monats an gewährt, 
der auf den Monat des Antragseingangs folgt. Die 
Höhe der vorgezogenen Altersrente bemisst sich 
nach der gemäß Absatz  6 ermittelten Altersrente 
abzüglich eines von der Vertreterversammlung der 
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen festzu-
legenden Abschlags.

 b)   bis zu drei Jahre nach Erreichen der Regelalters-
grenze gewährt werden. In diesem Fall erhöht sich 
die nach Maßgabe von Absatz  6 ermittelte Rente 
um einen von der Vertreterversammlung festzule-
genden Zuschlag. Der Rentenbeginn darf nur hin-
ausgeschoben werden, wenn das Mitglied in sei-
nem Antrag verbindlich auf den Rentenanspruch 
verzichtet, der für ihn ohne Hinausschieben des 
Rentenbeginns nach Absatz  1 entstanden wäre. 
Der Verzicht ist zwei Monate vor Entstehung des 
Rentenanspruchs nach Absatz 1 für einen in Mo-
naten angegebenen Zeitraum zu erklären. Wäh-
rend des Rentenverzichts bestehen die Rechte und 
Pfl ichten eines freiwilligen Mitglieds nach § 7.

4.   Die Abschläge und Zuschläge nach Absatz 3 Buchsta-
ben a) und b) werden nach versicherungsmathemati-
schen Grundsätzen errechnet und von der Vertreter-
versammlung der Architektenkammer Nord-
rhein-Westfalen jeweils für fünf Jahre beschlossen. 
Sie bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

5.   Jedes Mitglied erwirbt durch seine Versorgungsabga-
ben für jedes Geschäftsjahr eine Steigerungszahl. 
Diese Steigerungszahl ist der zweifache Wert aus den 
geleisteten Versorgungsabgaben, geteilt durch die 
maßgebliche Versorgungsabgabe nach §  9 Absatz  4. 
Bei unterjähriger Zahlung wird die Steigerungszahl 
entsprechend der Dauer der Mitgliedschaft in dem 
betreffenden Jahr umgerechnet.

6.   Die jährliche Altersrente wird ermittelt als Vomhun-
dertsatz der allgemeinen Rentenbemessungsgrund-
lage. 

Dieser Vomhundertsatz besteht aus:

a)   der Summe der vom Mitglied durch seine Versor-
gungsabgaben gemäß Absatz  5 erworbenen Steige-
rungszahlen,

b)   einem Grundbetrag, der nach der Dauer der Mitglied-
schaft im Versorgungswerk im Zeitpunkt des Errei-
chens der Regelaltersgrenze nach Absatz  1 wie folgt 
gestaffelt ist: 

Bei einer Mitgliedschaftsdauer ab 11 Jahre bis zu 12 
Jahren: 1 Jahr,

Bei einer Mitgliedschaftsdauer ab 12 Jahre bis zu 13 
Jahren: 2 Jahre, 

Bei einer Mitgliedschaftsdauer ab 13 Jahre bis zu 14 
Jahren: 3 Jahre,

Bei einer  Mitgliedschaftsdauer ab 14 Jahre bis zu 15 
Jahren:4 Jahre,

Bei einer Mitgliedschaftsdauer ab 15 Jahre bis zu 20 
Jahren: 5 Jahre, 

Bei einer Mitgliedschaftsdauer ab 20 Jahre bis zu 25 
Jahren: 6 Jahre,

Bei einer Mitgliedschaftsdauer ab 25 Jahre bis zu 30 
Jahren: 7 Jahre, 

Bei einer Mitgliedschaftsdauer von mehr als 30 Jah-
ren: 8 Jahre.

Für Mitglieder des Versorgungswerks, deren Mitglied-
schaft entfallen ist, ohne dass sie diese freiwillig fort-
gesetzt haben (ruhende Mitgliedschaft), richtet sich 
die Zahl der Grundjahre nach der Dauer ihrer Mit-

§ 9 
Allgemeine Rentenbemessungsgrundlage

1.   Die Rentenleistungen des Versorgungswerks werden 
mit Hilfe der für jedes Geschäftsjahr ermittelten all-
gemeinen Rentenbemessungsgrundlage errechnet. 

  Die allgemeine Rentenbemessungsgrundlage wird ei-
nerseits

 a)   für Rentenleistungen aus Versorgungsabgaben bis 
zum 31. Dezember 2016 (RBG 1)

 und andererseits

 b)   für Rentenleistungen aus Versorgungsabgaben ab 
dem 1. Januar 2017 (RBG 2)

 festgesetzt.

3.   Die allgemeinen Rentenbemessungsgrundlagen RBG 
1 und RBG 2 werden von der Vertreterversammlung 
aufgrund der versicherungsmathematischen Bilanz 
des vorletzten Geschäftsjahres auf Vorschlag des Ver-
waltungsausschusses und des Aufsichtsausschusses 
festgesetzt. 

4.   Die maßgebliche Versorgungsabgabe wird zum 1. Ja-
nuar 2017 neu festgesetzt auf 13 824 Euro. Sie wird 
zum 1. Januar eines jeden Jahres, erstmalig zum 1. Ja-
nuar 2017, neu festgesetzt; sie verändert sich im glei-
chen Verhältnis wie der zu den Anpassungsstichtagen 
gültige Höchstbeitrag gemäß § 157 SGB VI. Die jähr-
liche maßgebliche Versorgungsabgabe wird auf den 
nächsten durch zwölf teilbaren Betrag aufgerundet.

2. Unterabschnitt: Altersrente

§ 10 
Altersrente

1.   Mitglieder des Versorgungswerks haben Anspruch auf 
lebenslange Altersrente. Der Anspruch auf Alters-
rente entsteht mit dem Beginn des Monats, in dem 
das in der nachfolgenden Übersicht ausgewiesene Le-
bensalter (Regelaltersgrenze) vollendet wird:

Geburtsdatum Regelaltersgrenze

vor dem 01.01.1956 65 Jahre

01.01. – 30.06.1956 65 Jahre, 1 Monat

01.07. – 31.12.1956 65 Jahre, 2 Monate

01.01. – 30.06.1957 65 Jahre, 3 Monate

01.07. – 31.12.1957 65 Jahre, 4 Monate

01.01. – 30.06.1958 65 Jahre, 5 Monate

01.07. – 31.12.1958 65 Jahre, 6 Monate

01.01. – 30.06.1959 65 Jahre, 7 Monate

01.07. – 31.12.1959 65 Jahre, 8 Monate

01.01. – 30.06.1960 65 Jahre, 9 Monate

01.07. – 31.12.1960 65 Jahre, 10 Monate

01.01. – 30.06.1961 65 Jahre, 11 Monate

01.07. – 31.12.1961 66 Jahre

01.01. – 30.06.1962 66 Jahre, 1 Monat

01.07. – 31.12.1962 66 Jahre, 2 Monate

01.01. – 30.06.1963 66 Jahre, 3 Monate

01.07. – 31.12.1963 66 Jahre, 4 Monate

01.01. – 30.06.1964 66 Jahre, 5 Monate

01.07. – 31.12.1964 66 Jahre, 6 Monate

01.01. – 30.06.1965 66 Jahre, 7 Monate

01.07. – 31.12.1965 66 Jahre, 8 Monate

01.01. – 30.06.1966 66 Jahre, 9 Monate

01.07. – 31.12.1966 66 Jahre, 10 Monate

01.01. – 30.06.1967 66 Jahre, 11 Monate

nach dem 30.06.1967 67 Jahre.
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1983 97,0%

1984 96,8%

1985 96,6%

1986 96,5%

1987 96,3%

1988 96,2%

1989 96,0%

1990 95,8%

1991 95,7%

1992 95,5%

1993 95,4%

1994 95,2%

1995 95,1%

1996 94,9%

1997 94,8%

1998 94,6%

1999 94,5%

2000 94,4%

2001 94,2%

2002 94,1%

2003 93,9%

2004 93,8%

2005 93,7%

2006 93,5%

2007 93,4%

2008 93,3%

2009 93,1%

2010 93,0%

2011 92,9%

2012 92,8%

2013 92,6%

2014 92,5%

2015 92,4%

2016 92,3%

2017 92,2%

2018 92,0%

2019 91,9%

2020 91,8%

2021 91,7%

2022 91,6%

2023 91,5%

2024 91,4%

2025 91,3%

2026 91,1%

2027 91,0%

2028 90,9%

2029 90,8%

2030 90,7%

2031 90,6%

2032 90,5%

gliedschaft im Versorgungswerk im Zeitpunkt der Be-
endigung ihrer Mitgliedschaft. Sofern die Mitglied-
schaft vor dem 1. Januar 2015 begonnen hat, beträgt 
der Grundbetrag bei einer ruhenden Mitgliedschaft 
bis zur 15jährigen Mitgliedsdauer 4 Jahre. Die Jahre 
des Grundbetrags werden mit den durch das Mitglied 
vom Beginn der Mitgliedschaft bis zum Rentenfall, 
längstens bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze 
nach Absatz  1, durchschnittlich jährlich erworbenen 
Steigerungszahlen multipliziert (persönliche Durch-
schnittssteigerungszahl). Bei der Berechnung der per-
sönlichen Durchschnittssteigerungszahl sind Zeiten, 
in denen keine Versorgungsabgaben geleistet wurden, 
nur dann unberücksichtigt zu lassen, wenn die Abga-
bepfl icht wegen des Bezugs von Berufsunfähigkeits-
rente nach § 11 oder wegen eines Beschäftigungsver-
bots nach den §§ 3 Absatz 2, 6 Absatz 1 des Mutter-
schutzgesetzes oder wegen Elternzeit nach §  15 des 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes unterbro-
chen war. Zeiten bis zum Ablauf des Kalenderjahres, 
das der Vollendung des 30. Lebensjahres vorausgeht, 
bleiben unberücksichtigt, wenn die persönliche 
Durchschnittssteigerungszahl des Mitglieds dadurch 
höher wird. Zudem bleibt bei der Berechnung der 
persönlichen Durchschnittssteigerungszahl ein Ver-
sorgungsausgleich gemäß §  19a unberücksichtigt; 
auch Steigerungszahlen bleiben unberücksichtigt, so-
weit sie aufgrund von zusätzlichen Zahlungen gemäß 
§  19a zur Ergänzung des gekürzten Anrechts erwor-
ben werden.

7.   Sind nur nach dem 31. Dezember 2016 entrichtete 
Versorgungsabgaben zu berücksichtigen, ist der Vom-
hundertsatz ausschließlich auf die RBG 2 anzuwen-
den. Andernfalls ist der Teil des Vomhundertsatzes, 
der auf die bis zum 31. Dezember 2016 entrichteten 
Versorgungsabgaben entfällt, auf die RGB 1 anzu-
wenden. Die Ermittlung des Teils des Vomhundertsat-
zes, der auf die bis zum 31. Dezember 2016 entrichte-
ten Versorgungsabgaben entfällt, erfolgt nach den für 
ruhende Mitgliedschaften geltenden Satzungsbestim-
mungen gemäß § 10 Absatz 6; hierbei wird ein Ruhen 
der Mitgliedschaft spätestens mit Ablauf des 31. De-
zember 2016 unterstellt.

8.   Die Altersrente wird in monatlichen Beträgen, die 
den zwölften Teil der nach Absatz 6 ermittelten Jah-
resrente darstellen, gezahlt. Die Zahlungen können 
mit dem Beginn des Monats verlangt werden, in dem 
die Regelaltersgrenze vollendet wird; sie enden mit 
dem Monat, in dem das Mitglied stirbt. Die Zahlun-
gen erfolgen jeweils monatlich im Voraus.

9.   Die Altersrente wird abhängig vom Geburtsjahr mit 
einem individuellen Demografi efaktor bemessen. Die-
ser ergibt sich wie folgt:

Geburtsjahr Demografi efaktor

vor 1968 100,0%

1968 99,8%

1969 99,6%

1970 99,4%

1971 99,2%

1972 99,0%

1973 98,8%

1974 98,6%

1975 98,4%

1976 98,2%

1977 98,0%

1978 97,9%

1979 97,7%

1980 97,5%

1981 97,3%

1982 97,2%
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ten nicht vollständig nachgekommen ist. Die Renten-
zahlung kann zeitlich begrenzt werden.

4.   Der Anspruch auf Berufsunfähigkeitsrente entsteht 
drei Monate nach Antragstellung; der Monat der An-
tragstellung wird nicht eingerechnet. Der Anspruch 
auf Berufsunfähigkeitsrente wird fällig im Zeitpunkt 
der Zustellung des Rentenbescheids.

 Der Anspruch auf Berufsunfähigkeitsrente endet:

 a)   mit dem Monat, in dem die Berufsunfähigkeit fort-
fällt, 

 b)   mit der Überleitung in die Altersrente (§  10 Ab-
satz 2), 

 c)  mit dem Tode des Bezugsberechtigten, 

 d)   wenn der Bezugsberechtigte sich einer angeordne-
ten Nachuntersuchung nicht unterzieht oder ange-
forderte Nachweise, die die Fortdauer der Berufs-
unfähigkeit belegen, nicht eingereicht werden,

 e)   im Falle des Widerrufs des Rentenbescheids.

5.   Versorgungsabgaben können längstens bis zum Be-
ginn der Berufsunfähigkeitsrente nach Absatz  4 ge-
leistet werden. Nach Beendigung der Berufsunfähig-
keit lebt die Verpfl ichtung zur Zahlung der Versor-
gungsabgaben wieder auf.

6.   Die jährliche Berufsunfähigkeitsrente wird ermittelt 
als Vomhundertsatz der allgemeinen Bemessungs-
grundlage. Dieser Vomhundertsatz besteht aus:

 a)  der Summe der erworbenen Steigerungszahlen,

 b)  dem nach § 10 Absatz 6 berechneten Grundbetrag,

 c)   den Hinzurechnungszeiten vom Eintritt des Ver-
sorgungsfalles bis zur Vollendung des 60. Lebens-
jahres. Die Hinzurechnungszeiten werden mit der 
nach §  10 Absatz  6 errechneten persönlichen 
Durchschnittssteigerungszahl multipliziert. 

  Für die Anwendung des Vomhundertsatzes auf die 
RBG 1 beziehungsweise RBG 2 gilt § 10 Absatz 7 ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass der Teil des Vom-
hundertsatzes, der auf Hinzurechnungszeiten gemäß 
Buchstabe c) entfällt, der RBG 2 zuzuordnen ist; § 11 
Absatz 8 bleibt unberührt.

7.   Die Zahlung der Berufsunfähigkeitsrente beginnt mit 
der Zustellung des Bescheids über die Gewährung 
der Versorgungsleistung; sie endet mit Ablauf des Mo-
nats, in dem der Anspruch auf Berufsunfähigkeits-
rente nach Absatz 4 Satz 3 erlischt. Im Übrigen fi ndet 
auf die Zahlung der Berufsunfähigkeitsrente § 10 Ab-
satz 8 entsprechend Anwendung.

8.   Für ehemalige Mitglieder des Versorgungswerks, de-
ren versicherungspfl ichtige Mitgliedschaft entfallen 
ist, ohne dass sie die Mitgliedschaft freiwillig fortge-
setzt haben (ruhende Mitgliedschaft), errechnet sich 
die Berufsunfähigkeitsrente nur aus der Summe der 
erworbenen Steigerungszahlen. Wer nach Vollendung 
des 45. Lebensjahres Mitglied des Versorgungswerkes 
wird, hat erst nach Ablauf von drei Jahren einen An-
spruch auf die Berufsunfähigkeitsrente.

9.   Mit Vollendung des 62. Lebensjahres errechnet sich 
die Berufsunfähigkeitsrente in gleicher Weise wie die 
vorgezogene Altersrente gemäß §  10 Absatz  3 Buch-
stabe a) in Verbindung mit § 10 Absatz 4.

§ 12 
Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung 

der Berufsfähigkeit

1.   Ist die Berufsfähigkeit eines Mitgliedes infolge von 
Krankheit oder anderen Gebrechen oder Schwäche 
seiner körperlichen oder geistigen Kräfte gefährdet, 
gemindert oder nicht dauerhaft aufgehoben und kann 
sie voraussichtlich erhalten, wesentlich gebessert 
oder wiederhergestellt werden, kann die Versorgungs-
einrichtung auf Antrag des Mitglieds Finanzierungs-
beiträge für Maßnahmen zur Erhaltung oder Wieder-
herstellung der Berufsfähigkeit gewähren.

2.   Soweit nach Gesetz, Satzung und Vertragsbedingun-
gen ein anderer Versicherungsträger oder eine sons-

2033 90,4%

2034 90,3%

2035 90,2%

2036 90,1%

2037 90,0%

2038 89,9%

2039 89,8%

2040 89,7%

2041 89,6%

2042 89,5%

2043 89,4%

2044 89,3%

2045 89,3%

2046 89,2%

2047 89,1%

2048 89,0%

2049 88,9%

2050 88,8%

2051 88,7%

2052 88,6%

2053 88,5%

2054 88,5%

2055 88,4%

2056 88,3%

2057 88,2%

2058 88,1%

2059 88,0%

2060 88,0%.

3. Unterabschnitt: Berufsunfähigkeitsrente

§ 11 

Berufsunfähigkeitsrente

1.   Jedes Mitglied des Versorgungswerks, das infolge ei-
nes körperlichen Gebrechens oder wegen Schwäche 
seiner körperlichen oder geistigen Kräfte dauerhaft 
zur Ausübung der Berufsaufgaben des Architekten 
(§  1 Baukammerngesetz NRW) beziehungsweise des 
Ingenieurs (§  27 Baukammerngesetz NRW) unfähig 
ist (Berufsunfähigkeit) und aus diesem Grund seine 
Tätigkeit als Architekt beziehungsweise Ingenieur 
eingestellt hat, hat Anspruch auf Berufsunfähigkeits-
rente, sofern dieses Mitglied vor Eintritt der Berufs-
unfähigkeit mindestens eine monatliche Versorgungs-
abgabe entrichtet hat. 

2.   Die Berufsunfähigkeitsrente wird auf schriftlichen 
Antrag des Mitglieds gewährt. Dem Antrag sind die 
erforderlichen ärztlichen Bescheinigungen zum 
Nachweis der Berufsunfähigkeit beizufügen. Mit dem 
Antrag auf Gewährung von Rente wegen Berufsunfä-
higkeit hat das Mitglied seine behandelnden Ärzte 
von ihrer ärztlichen Schweigepfl icht gegenüber dem 
Versorgungswerk zu entbinden. Das Versorgungswerk 
kann auf eigene Kosten weitere Untersuchungen oder 
Beobachtungen des Mitgliedes anordnen oder Gut-
achten einholen; das Mitglied ist verpfl ichtet, sich sol-
chen angeordneten Untersuchungen zu unterziehen.

3.   Über den Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente ent-
scheidet der Verwaltungsausschuss. Der Verwaltungs-
ausschuss kann die Gewährung von Berufsunfähig-
keitsrente versagen, wenn das Mitglied den in Ab-
satz 2 genannten Nachweis- und Mitwirkungspfl ich-
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§ 16 
Zusammensetzung und Berechnung der 

Hinterbliebenenrente

1.  Es betragen 

 a)   die Witwen- beziehungsweise Witwerrente 60 Pro-
zent 

 b)  die Waisenrente für jede Vollwaise 30 Prozent

 c)   die Halbwaisenrente für jede Halbwaise 10 Pro-
zent

  der für das verstorbene Mitglied gemäß §§ 9 bis 11 zu 
berechnenden Alters- oder Berufsunfähigkeitsrente. 

2.   Ist die Witwe oder der Witwer mehr als zehn Jahre 
jünger als das verstorbene Mitglied und bestand die 
Ehe weniger als drei Jahre, so beträgt die Witwen- 
beziehungsweise Witwerrente 30 Prozent der für das 
verstorbene Mitglied gemäß §§ 9 bis 11 zu berechnen-
den Alters- oder Berufsunfähigkeitsrente. Bei einer 
Ehezeitdauer ab drei Jahren bis zehn Jahren erhöht 
sich die Witwen- beziehungsweise Witwerrente für je-
des zusätzliche angefangene Jahr der Ehe linear bis 
maximal 60 Prozent der für das verstorbene Mitglied 
gemäß §§ 9 bis 11 zu berechnenden Alters- oder Be-
rufsunfähigkeitsrente. § 14 Satz 2 bleibt unberührt.

3.   Hinterbliebenenrente wird auch gewährt, wenn das 
Mitglied der Versorgungseinrichtung für tot erklärt 
wurde.

4.   Die Hinterbliebenenrente wird erstmalig für den auf 
den Sterbemonat des Mitgliedes folgenden Monat ge-
währt und endet mit dem Sterbemonat des Hinter-
bliebenen beziehungsweise mit dem Monat, in dem 
die Voraussetzungen nach §  15 Absatz  1 wegfallen. 
Die Zahlung erfolgt monatlich im Voraus.

§ 17 
Kinderzuschuss (Zusatzleistung)

1.   Auf Antrag erhalten Empfänger von Alters- und Be-
rufsunfähigkeitsrenten für jedes Kind einen geson-
derten Kinderzuschuss als zusätzliche Leistung, so-
fern der Anspruch auf Alters- oder Berufsunfähig-
keitsrente vor dem 1. Januar 2008 bestand. Der 
Kinderzuschuss wird zusammen mit der Alters- oder 
Berufsunfähigkeitsrente ausgezahlt. 

2.   Bei der Gewährung des Kinderzuschusses sind die 
Bestimmungen des § 15 analog anzuwenden.

3.   Der Kinderzuschuss beträgt 10 Prozent der Alters- 
beziehungsweise Berufsunfähigkeitsrente des Mit-
glieds. 

§ 18 
Beitragserstattung

(aufgehoben)

§ 19 
Kapitalabfi ndung 

1.   Eine Witwe oder ein Witwer, die wieder heiraten, er-
halten auf Antrag folgende Kapitalabfi ndung: 

 a)   bei Wiederverheiratung vor Vollendung des 35. Le-
bensjahres 60 ihrer bisher bezogenen Monatsren-
ten, 

 b)   bei Wiederverheiratung bis zum vollendeten 45. 
Lebensjahr 48 ihrer bisher bezogenen Monatsren-
ten, 

 c)   bei Wiederverheiratung nach Vollendung des 45. 
Lebensjahres 36 ihrer bisher bezogenen Monats-
renten.

2.   Rentenansprüche, die eins vom Hundert der monatli-
chen Bezugsgröße nach §  18 SGB IV nicht überstei-
gen, werden mit einer nach versicherungsmathemati-
schen Grundsätzen errechneten Einmalzahlung abge-
funden, wenn zuvor keine Befreiung von der gesetz-
lichen Rentenversicherungspfl icht gemäß § 6 Absatz 1 
Satz  1 Nummer  1 SGB VI beziehungsweise §  7 Ab-
satz 2 AVG erfolgte oder Versorgungsabgaben gemäß 
§ 27 Absatz 6 der Satzung entrichtet wurden.

tige Stelle (Sozialversicherung, Berufsgenossenschaft, 
Bundesanstalt für Arbeit, Krankenversicherung, 
Haftpfl ichtversicherung) zuständig ist, entfallen Maß-
nahmen nach Absatz 1.

3.   Bei den Maßnahmen nach Absatz  1 darf es sich nur 
um medizinisch notwendige Heilbehandlungen in an-
erkannten Rehabilitationseinrichtungen unter ärztli-
cher Aufsicht handeln, die weder Krankenbehand-
lung, Rekonvaleszenzmaßnahmen beziehungsweise 
Anschlussheilbehandlungen noch normale Erholung 
sind.

4.   Über die Anerkennung der im Einzelfall zu fi nanzie-
renden Maßnahmen entscheidet die Geschäftsfüh-
rung, die zu diesem Zweck ärztliche Gutachten anfor-
dern kann. § 11 Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

4. Unterabschnitt: Hinterbliebenenrente

§ 13
Hinterbliebenenrente

1.  Hinterbliebenenrenten sind:

 a)  Witwen- und Witwerrente,

 b)  Waisenrente,

 c)  Halbwaisenrente.

2.   Hinterbliebenenrenten werden gewährt, wenn das 
verstorbene Mitglied des Versorgungswerks zur Zeit 
seines Todes Anspruch oder Anwartschaft auf Alters- 
oder Berufsunfähigkeitsrente hatte. 

§ 14 
Witwen- und Witwerrente

Nach dem Tode des Mitglieds erhält die Witwe eine Wit-
wenrente beziehungsweise der Witwer eine Witwerrente. 
Wurde die Ehe nach Beginn der Altersrente oder nach 
Beginn der Berufsunfähigkeitsrente geschlossen, besteht 
ein Anspruch auf Witwen- beziehungsweise Witwerrente 
nur dann, wenn die Ehe mindestens drei Jahre bestand. 
Der Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente erlischt:

a)   im Falle der Wiederverheiratung mit dem Ablauf des 
Monats, in dem die Wiederverheiratung stattgefunden 
hat,

b)  mit dem Tod des oder der Berechtigten.

§ 15 
Waisenrente und Halbwaisenrente

1.   Waisen- beziehungsweise Halbwaisenrente erhalten 
auf Antrag nach dem Tode des Mitgliedes seine Kin-
der bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Über 
diesen Zeitpunkt hinaus wird die Waisen- bezie-
hungsweise Halbwaisenrente längstens bis zur Vollen-
dung des 27.  Lebensjahres für dasjenige Kind ge-
währt, das sich in Schul- oder Berufsausbildung be-
fi ndet oder das bei Vollendung des 18. Lebensjahres 
infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen außer-
stande ist, sich selbst zu unterhalten, solange dieser 
Zustand dauert. 

  Wird die Schul- oder Berufsausbildung durch Erfül-
lung von gesetzlichem Wehrdienst, Zivildienst oder 
Bundesfreiwilligendienst  verzögert oder unterbro-
chen, so wird die Waisen- beziehungsweise Halbwai-
senrente auch für einen der Zeit dieses Dienstes ent-
sprechenden Zeitraum über das 27. Lebensjahr hinaus 
gewährt, höchstens jedoch für den Zeitraum, in dem 
vor Vollendung des 27. Lebensjahres dieser Dienst ge-
leistet worden ist. 

2.  Kinder sind: 

 a)  die ehelichen Kinder,

 b)  die für ehelich erklärten Kinder,

 c)   die als Kind angenommenen Kinder, soweit die 
Adoption vor Vollendung des 55. Lebensjahres des 
Mitglieds erfolgte,

 d)   die nichtehelichen Kinder eines Berechtigten, 
wenn dessen Unterhaltspfl icht festgestellt ist. 
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Abschnitt IV
Versorgungsabgaben

§ 20 
Versorgungsabgaben für freiberufl ich tätige 

 Architektinnen und Architekten

1.   Freiberufl ich tätige Architekten zahlen als Versor-
gungsabgaben von ihrem reinen Berufseinkommen 
den jeweils maßgebenden Beitragssatz der Angestell-
tenversicherung gemäß §  158 Absatz  1 SGB VI. Als 
reines Berufseinkommen gelten die gesamten Einnah-
men aus der Ausübung des Architektenberufs abzüg-
lich der Berufskosten; Sonderausgaben und steuerli-
che Freibeträge können nicht abgezogen werden. 

2.   Das für die Entrichtung der Versorgungsabgaben 
maßgebende Einkommen ist durch den letzten Ein-
kommensteuerbescheid, eine Bestätigung des Finanz-
amtes, eines Steuerberaters oder Steuerbevollmäch-
tigten nachzuweisen. Wird kein Nachweis erbracht, 
ist als Versorgungsabgabe der jeweilige Höchstbeitrag 
der Angestelltenversicherung zu entrichten. 

3.   Freiberufl ich tätige Architekten, die von der Antrags-
pfl ichtversicherung bei der BfA nach §  7 Absatz  2 
AVG beziehungsweise § 6 Absatz 1 Nummer 1 SGB VI 
befreit sind, zahlen Versorgungsabgaben in Höhe der 
für sie ohne die Befreiung maßgebenden Beiträge zur 
Angestelltenversicherung.

4.   Auf Antrag ist für das Jahr der erstmaligen Nieder-
lassung und die folgenden drei Jahre nur die Min-
destabgabe nach § 23 Absatz 2 zu zahlen.

5.   Für Angehörige des Versorgungswerks der Architek-
tenkammer Saarland werden die Versorgungsabgaben 
zum Versorgungswerk der Architektenkammer Nord-
rhein-Westfalen um den Beitrag zum saarländischen 
Versorgungswerk auf Antrag vermindert. Die Bei-
tragsminderung erfolgt nur in vollen Zehnteln. Die 
Mindestabgabe gemäß §  23 Absatz  2 der Satzung 
kann durch die Anrechnung jedoch nicht unterschrit-
ten werden. 

6.   Üben Architekten ihre berufl iche Tätigkeit im Rah-
men einer Gesellschaft im Sinne von §  8 Baukam-
merngesetz NRW aus, so ist beitragspfl ichtiges Ein-
kommen im Sinne von Absatz 1 

 a)  der Gewinn aus dem Gesellschafteranteil, 

 b)   die Einkünfte aus einer Tätigkeit im Rahmen der 
Geschäftsführung.

§ 21 
Versorgungsabgaben für angestellte Architekten 

und Beamte

1.   Angestellte Architekten, die nach §  7 Absatz  2 AVG 
beziehungsweise § 6 Absatz 1 Nummer 1 SGB VI von 
der Angestelltenversicherungspfl icht befreit sind, 
zahlen Versorgungsabgaben in Höhe der für sie ohne 
die Befreiung maßgebenden Beiträge zur Angestell-
tenversicherung. 

2.   Angestellte Architekten, die nicht gemäß § 7 Absatz 2 
AVG beziehungsweise § 6 Absatz 1 Nummer 1 SGB VI 
befreit sind, und Beamte zahlen den Mindestsatz 
nach § 23 Absatz 2. 

3.   Mitglieder des Versorgungswerks, die nach §  7 Ab-
satz 2 AVG beziehungsweise § 6 Absatz 1 Nummer 1 
SGB VI von der Angestelltenversicherung befreit sind 
und Arbeitslosenunterstützung erhalten, leisten als 
Versorgungsabgaben die Beiträge, die sie von der 
Bundesanstalt für Arbeit für ihre Altersversicherung 
erhalten. 

§ 21a 
Versorgungsabgaben für Zeiten des Bezuges 

von Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II, Krankengeld, 
Unterhaltsgeld oder Übergangsgeld, des Mutterschafts-
urlaubs, des Wehr- oder des Bundesfreiwilligendienstes

1.   Von der Angestelltenversicherungspfl icht gemäß §  7 
Absatz  2 AVG beziehungsweise §  6 Absatz  1 Num-
mer  1 SGB VI befreite Mitglieder, die Arbeitslosen-

§ 19a 
Versorgungsausgleich bei Ehescheidung

1.   Werden Ehepartner geschieden und fi ndet ein Versor-
gungsausgleich statt, wird eine interne Teilung durch-
geführt, indem zu Lasten des Anrechts der aus-
gleichspfl ichtigen Person für die ausgleichsberech-
tigte Person ein Anrecht bei dem Versorgungswerk 
übertragen wird. Dabei wird das Anrecht der aus-
gleichspfl ichtigen Person gekürzt und der ausgleichs-
berechtigten Person zugeteilt. Sofern nur ein Ehe-
partner Mitglied ist oder war, wird der andere Ehe-
partner durch die Übertragung des Anrechts nicht 
Mitglied des Versorgungswerks.

  Das übertragene Anrecht begründet lediglich einen 
Anspruch auf Altersrente gemäß § 10 Absatz 1, 3, 4, 5, 
6, 7 und 9 ab Beginn des Monats, in dem die aus-
gleichsberechtigte Person die Altersgrenze erreicht, 
die für die ausgleichspfl ichtige Person gemäß §  10 
Absatz  1 gilt. Das Wahlrecht gemäß §  10 Absatz  3 
bleibt unberührt. Ein Anspruch auf sonstige Leistun-
gen nach § 8 besteht nicht. Zum Ausgleich dieser Be-
schränkung des Risikoschutzes erhöht sich das An-
recht auf Altersrente um einen nach versicherungs-
mathematischen Grundsätzen errechneten Zuschlag. 
Die Höhe des Zuschlags richtet sich nach dem Alter 
der ausgleichsberechtigten Person zum Zeitpunkt der 
Rechtskraft der Versorgungsausgleichsentscheidung 
und der Altersgrenze, die für die ausgleichsberech-
tigte Person gilt. Die Zuschlagssätze sind im Anhang 
wiedergegeben, der Bestandteil der Satzung ist. Die 
ausgleichspfl ichtige Person kann ihr durch den Ver-
sorgungsausgleich gekürztes Anrecht bis zur Höhe 
der Kürzung durch zusätzliche Zahlungen ergänzen, 
sofern noch keine satzungsgemäße Rente bezogen 
wird oder das Rentenbezugsalter nach § 10 Absatz 1 
noch nicht erreicht ist. Die laufenden Versorgungsab-
gaben und die zusätzlichen Zahlungen dürfen zusam-
men für das jeweilige Kalenderjahr das Doppelte des 
Höchstbetrags der gesetzlichen Rentenversicherung 
nicht übersteigen. Die Umwandlung der zusätzlichen 
Zahlungen in Steigerungszahlen erfolgt gemäß §  10 
Absatz 6, wobei die jeweils zum Zeitpunkt des Zah-
lungseingangs geltende maßgebliche Versorgungsab-
gabe gemäß § 9 Absatz 4 zugrunde zu legen ist.

2.   Sind oder waren beide Ehepartner Mitglied des Ver-
sorgungswerks, vollzieht dieses nach der internen Tei-
lung der beiderseitigen Anrechte durch das Familien-
gericht den Ausgleich nur in Höhe des Wertunter-
schieds nach Verrechnung.

3.   Zum Ausgleich der bei der internen Teilung entste-
henden Kosten wird eine einmalige Pauschale von 
150 Euro erhoben, die hälftig von den Ehepartnern zu 
tragen ist.

4.   Der Verwaltungsausschuss kann im Einvernehmen 
mit dem Aufsichtsausschuss Richtlinien zur Durch-
führung des Versorgungsausgleichs erlassen.

5.   In Verfahren über den Versorgungsausgleich, die vor 
dem 01. September 2009 eingeleitet worden sind, sind 
die bis dahin geltenden Satzungsbestimmungen und 
Richtlinien anzuwenden, sofern sich nicht aufgrund 
von § 48 Absatz 2 oder 3 VAStrRefG die Anwendung 
der ab 01. September 2009 geltenden Satzungsbe-
stimmungen ergibt.

§ 19b 
Lebenspartnerschaften

Die Regelungen über die Versorgung von Hinterbliebe-
nen und über den Versorgungsausgleich gemäß den §§ 14 
fortfolgende sind auf Lebenspartner im Sinne des Le-
benspartnerschaftsgesetzes entsprechend anzuwenden.
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Versorgungsabgaben erhöhen in den ersten fünf Jahren 
der Mitgliedschaft nur die Anwartschaft auf Altersrente. 

§ 25 
Ruhende Beitragspfl icht

1.   Solange das jährliche reine Berufseinkommen eines 
freiberufl ich tätigen Architekten unter 20 Prozent der 
Beitragsbemessungsgrenze der Angestelltenversiche-
rung liegt, wird er auf Antrag für diese Zeit von der 
Verpfl ichtung zur Zahlung von Versorgungsabgaben 
befreit. 

2.   Für Zeiten eines Studiums wird das Mitglied auf An-
trag von der Beitragspfl icht befreit. Das gilt nur, so-
lange das reine Berufseinkommen unter der in Ab-
satz 1 genannten Grenze liegt. 

§ 26 
Stundung

Bei Vorliegen eines Notstandes können Versorgungsabga-
ben auf Antrag des Mitglieds für einen Zeitraum von 
zwei Jahren ganz oder teilweise gestundet werden. 

§ 27 
Versorgungsabgabeverfahren

1.   Die Versorgungsabgaben sind vom Beginn der Mit-
gliedschaft bis zum Zeitpunkt der Entstehung des 
Anspruchs auf Versorgungsleistungen (Eintritt des 
Versorgungsfalls) zu entrichten. Die Höhe der Bei-
träge wird durch Bescheid festgesetzt. Nach Wegfall 
des Versorgungsfalles sind erneut Versorgungsabga-
ben zu leisten, soweit die Mitgliedschaft zur Versor-
gungseinrichtung dann noch besteht.

2.   Die Versorgungsabgaben sind bis zum 15. eines jeden 
Kalendermonats fällig. 

3.   Die Versorgungsabgaben werden im Bankeinzugsver-
fahren eingezogen. Bei anderer Zahlungsweise kann 
ein Zuschlag erhoben werden, dessen Höhe vom Ver-
waltungsausschuss jährlich festgesetzt wird. Die Ver-
sorgungsabgaben gelten als geleistet, wenn sie einem 
Bank-, Sparkassen- oder Postbankkonto des Versor-
gungswerks gutgeschrieben wurden. 

4.   Forderungen des Versorgungswerks wegen rückstän-
diger Versorgungsabgaben werden im Verwaltungs-
wege vollstreckt.

5.   Nach § 20 Absatz 4 und § 25 der Satzung nicht erho-
bene Versorgungsabgaben dürfen nur innerhalb der 
beiden folgenden Geschäftsjahre nachgeholt werden. 
Zusätzliche Versorgungsabgaben gemäß §  24 können 
nur innerhalb des laufenden Geschäftsjahres entrich-
tet werden. Rückstände an Versorgungsabgaben wer-
den hiervon nicht berührt.

6.   Erfolgt die Zahlung von Versorgungsabgaben durch 
den Bund oder eine sonstige durch Gesetz verpfl ich-
tete Stelle, insbesondere der Bundesanstalt für Ar-
beit, wird das Mitglied insoweit von der Zahlungsver-
pfl ichtung freigestellt. 

§ 28 
Folgen des Verzugs

1.   Von Mitgliedern, die nach Zahlungsanmahnung län-
ger als zwei Wochen im Verzug sind, kann ein einmali-
ger Säumniszuschlag in Höhe von 2 Prozent der rück-
ständigen Versorgungsabgaben erhoben werden. 

2.   Besteht ein Zahlungsverzug von mehr als drei Mona-
ten, so können Zinsen in Höhe von 2 Prozent über 
dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs erhoben werden. 

3.   Soweit rückständige Versorgungsabgaben beigetrie-
ben werden müssen, gehen die Kosten zu Lasten des 
Mitgliedes. Dies gilt auch für erschlichene Leistungen 
nach § 35. Es wird eine Mindestgebühr von 25 Euro 
erhoben. 

geld, Arbeitslosengeld II, Krankengeld, Unterhalts-
geld oder Übergangsgeld beziehen und deren Befrei-
ung von der Angestelltenversicherungspfl icht nicht 
gemäß § 7 Absatz 7 AVG unterbrochen ist, zahlen für 
diese Zeiten den Beitrag, der ohne diese Befreiung an 
die gesetzliche Rentenversicherung zu entrichten 
wäre.

2.   Von der Angestelltenversicherungspfl icht gemäß §  7 
Absatz  2 AVG beziehungsweise §  6 Absatz  1 Num-
mer  1 SGB VI befreite Mitglieder, die in Mutter-
schaftsurlaub stehen und Anspruch auf Mutter-
schaftsgeld haben und deren Befreiung von der Ange-
stelltenversicherungspfl icht nicht gemäß § 7 Absatz 6 
AVG unterbrochen ist, zahlen für diese Zeiten den 
Beitrag, der ohne diese Befreiung an die gesetzliche 
Rentenversicherung zu entrichten wäre.

3.   Mitglieder, die vor Ableistung von Wehr- oder Bundes-
freiwilligendienst als Angestellte tätig waren, gemäß 
§ 7 Absatz 2 AVG beziehungsweise § 6 Absatz 1 Num-
mer  1 SGB VI von der Angestelltenversicherungs-
pfl icht befreit sind und deren Arbeitsverhältnis gemäß 
§ 1 des Arbeitsplatzschutzgesetzes (ArbPlSchG) ruht, 
zahlen für diese Zeiten einen Beitrag in Höhe des Be-
trages, den der Arbeitgeber übernimmt, wenn An-
spruch auf Beitragsübernahme zum Versorgungswerk 
der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen gemäß 
§ 14a Absatz 2 mit 3 ArbPlSchG besteht.

4.   Mitglieder, die Wehr- oder Bundesfreiwilligendienst 
leisten und für die Absatz 3 nicht gilt und die gemäß 
§ 7 Absatz 2 AVG beziehungsweise § 6 Absatz 1 Num-
mer  1 SGB VI von der Angestelltenversicherungs-
pfl icht befreit sind und nach dem ArbPlSchG An-
spruch auf Beitragsübernahme zum Versorgungswerk 
der Architektenkammer NRW haben, zahlen für diese 
Zeiten einen Beitrag in Höhe des jeweiligen Höchst-
beitrages zur Pfl ichtversicherung bei der Angestell-
tenversicherung.

5.   Mitglieder, die Wehr- oder Bundesfreiwilligendienst 
leisten und die nicht gemäß § 7 Absatz 2 AVG bezie-
hungsweise § 6 Absatz 1 Nummer 1 SGB VI von der 
Angestelltenversicherung befreit sind und die nach 
dem Arbeitsplatzschutzgesetz Anspruch auf Beitrags-
übernahme zum Versorgungswerk der Architekten-
kammer NRW haben, zahlen für diese Zeiten einen 
Beitrag in Höhe von 15 Prozent des jeweiligen 
Höchstbeitrages zur Pfl ichtversicherung bei der An-
gestelltenversicherung. 

§ 22 
Versorgungsabgaben für freiwillige Mitglieder

1.   Freiwillige Mitglieder leisten Versorgungsabgaben 
wie Pfl ichtmitglieder. 

2.   Nach § 6b Befreite, welche die Mitgliedschaft freiwil-
lig fortsetzen, zahlen die Mindestabgabe nach §  23 
Absatz 2. 

§ 23 
Höchstabgabe, Mindestabgabe

1.   Die Höchstabgabe beträgt 200 Prozent des jeweiligen 
Höchstbeitrages der Angestelltenversicherung. 

2.   Die Mindestabgabe beträgt 15 Prozent des jeweiligen 
Höchstbeitrages der Angestelltenversicherung. 

3.   Die jährlichen Versorgungsabgaben nach den Absät-
zen 1 und 2 sind auf den nächsten durch 12 teilbaren 
Betrag aufzurunden.

§ 24 
Zusätzliche Versorgungsabgaben

Neben den Versorgungsabgaben, die nach §§ 20 bis 22 zu 
leisten sind, können zusätzliche Versorgungsabgaben ge-
zahlt werden, zusammen mit den fälligen Abgaben, je-
doch nur bis zur Höchstabgabe nach § 23 Absatz 1. So-
fern im Laufe eines Jahres die Mitgliedschaft begann be-
ziehungsweise endete können zusätzliche Versorgungs-
abgaben nur anteilig entrichtet werden. Zusätzliche 
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Nachversicherungszeitraums entrichtet wurden, gel-
ten als zusätzliche Versorgungsabgaben nach § 24.

4.   Der Nachversicherte gilt rückwirkend für die Dauer 
der Nachversicherung als Mitglied des Versorgungs-
werks. Der Eintritt des Versorgungsfalls steht der 
Nachversicherung nicht entgegen. Ist der Nachzuver-
sichernde verstorben, so steht das Antragsrecht der 
Witwe beziehungsweise dem Witwer zu. Ist eine 
Witwe beziehungsweise ein Witwer nicht vorhanden, 
können die Waisen gemeinsam den Antrag stellen.

Abschnitt V
Zweck und Verwendung der Mittel, Rechnungslegung

§ 32 
Verwendung der Mittel, Vermögensanlage

1.   Die Mittel des Versorgungswerks werden durch Ver-
sorgungsabgaben der Mitglieder und durch Vermö-
genserträge aufgebracht. 

2.   Die Mittel des Versorgungswerks dürfen nur zur Be-
streitung der satzungsmäßigen Leistungen, der not-
wendigen Verwaltungskosten und sonstiger zur Erfül-
lung der Aufgaben des Versorgungswerks erforderli-
chen Rücklagen und Rückstellungen verwendet 
werden. 

3.   Das gebundene Vermögen des Versorgungswerks ist 
unter Beachtung des § 3 des Gesetzes über die Beauf-
sichtigung der Versicherungsunternehmen und der 
Versorgungswerke der Freien Berufe im Land NRW 
und § 7 der Verordnung über die Beaufsichtigung der 
Versicherungsunternehmen und der Versorgungs-
werke der Freien Berufe in NRW und den hierzu er-
lassenen Richtlinien der Aufsicht anzulegen. Mit Zu-
stimmung der Versicherungsaufsicht dürfen Ge-
schäfte zur Absicherung von Kurs- und Zinsände-
rungsrisiken oder zur Erzielung zusätzlicher Erträge 
getätigt werden. 

§ 33 
Rechnungslegung, Leistungsverbesserungen

1.  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2.   Der Verwaltungsausschuss hat nach Ablauf des Ge-
schäftsjahres unverzüglich einen Jahresabschluss 
nebst Lagebericht nach den vorgeschriebenen Form-
blättern und Nachweisungen sowie den hierzu ergan-
genen Richtlinien der Aufsichtsbehörde aufzustellen. 
Die in den Jahresabschluss einzustellende Deckungs-
rücklage hat der Verwaltungsausschuss durch einen 
versicherungsmathematischen Sachverständigen im 
Rahmen eines Gutachtens errechnen zu lassen. Der 
Jahresabschluss nebst Lagebericht sowie das versi-
cherungsmathematische Gutachten sind der Auf-
sichtsbehörde vorzulegen.

3.   Zur Deckung von außergewöhnlichen Verlusten ist 
eine Verlustrücklage zu bilden. Dieser Rücklage sind 
jeweils mindestens 5 Prozent des sich nach der Ge-
winn- und Verlustrechnung zu errechnenden Roh-
überschusses zuzuführen, bis sie mindestens 2,5 Pro-
zent der Deckungsrückstellung erreicht oder nach In-
anspruchnahme wieder erreicht hat. Ein sich darüber 
hinaus ergebender Rohüberschuss ist der Rückstel-
lung für satzungsgemäße Überschussbeteiligung zu-
zuführen.

4.   Die Rückstellung für satzungsgemäße Überschussbe-
teiligung ist – soweit sie nicht zur Deckung eines 
Fehlbetrages heranzuziehen ist – nur zur Verbesse-
rung der Versorgungsleistungen zu verwenden. Eine 
Verbesserung der Versorgungsleistungen ist durchzu-
führen, wenn sie zu nennenswerten Ergebnissen 
führt. Darüber entscheidet aufgrund von Vorschlägen 
des Verwaltungs- und Aufsichtsausschusses die Ver-
treterversammlung. Der Beschluss bedarf der Geneh-
migung der Aufsichtsbehörde.

5.   Ein sich ergebender außergewöhnlicher Verlust ist aus 
der Verlustrücklage und – soweit diese nicht ausreicht 
– aus der Rückstellung für satzungsgemäße Über-
schussbeteiligung zu decken. Ein danach verbleiben-

§ 29 
Bescheinigung über Versorgungsabgaben

Die Mitglieder des Versorgungswerks erhalten jährlich 
eine Mitteilung über die geleisteten Versorgungsabgaben 
und die daraus entstandenen persönlichen Steigerungs-
zahlen. 

§ 30 

Beitragsüberleitung

1.   Das Versorgungswerk kann mit anderen Versorgungs-
werken der Architekten Überleitungsabkommen ab-
schließen. Derartige Verträge werden vom Verwal-
tungsausschuss mit Billigung des Aufsichtsausschus-
ses abgeschlossen. Sie bedürfen der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde.

2.   Mitglieder von Versorgungswerken der Architekten 
außerhalb Nordrhein-Westfalens, die ihre berufl iche 
Tätigkeit in den Kammerbereich der Architekten-
kammer Nordrhein-Westfalen verlegen und Angehö-
rige der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 
werden, können ihre im bisher zuständigen Versor-
gungswerk geleisteten Versorgungsabgaben auf das 
Versorgungswerk der Architektenkammer Nord-
rhein-Westfalen überleiten lassen, sofern mit dem be-
treffenden Versorgungswerk ein Abkommen gemäß 
Absatz 1 besteht und die Voraussetzungen für die ver-
sicherungspfl ichtige Mitgliedschaft nach §  6 vorlie-
gen. Die Überleitung ist ausgeschlossen, wenn die 
Mitgliedschaft in dem anderen Versorgungswerk län-
ger als 24 Monate gedauert hat. Die gezahlten Be-
träge werden so behandelt, als ob sie zur gleichen 
Zeit und in gleicher Höhe in das Versorgungswerk der 
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen gezahlt 
worden wären. Entsprechende Anträge sind innerhalb 
von sechs Monaten nach Zuzug zu stellen.

3.   Mitglieder des Versorgungswerks, die ihre Tätigkeit in 
den Zuständigkeitsbereich eines anderen Versor-
gungswerks für Architekten verlegen und der Archi-
tektenkammer Nordrhein-Westfalen oder einer ange-
schlossenen Kammer nicht mehr angehören, können 
die bisher beim Versorgungswerk der Architekten-
kammer Nordrhein-Westfalen eingezahlten Versor-
gungsabgaben auf das neu zuständige Versorgungs-
werk überleiten lassen, sofern mit diesem ein Abkom-
men nach Absatz  1 besteht. Entsprechende Anträge 
sind innerhalb von sechs Monaten nach Wegzug zu 
stellen.

§ 31 
Nachversicherung

1.   Wer nach den Bestimmungen des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch nachzuversichern ist, kann die 
Nachversicherung beim Versorgungswerk beantragen, 
das sie nach den Absatz 2 bis 4 durchzuführen hat.

2.   Beim Versorgungswerk können Architekten nachver-
sichert werden, die 

 a)   bis zum Beginn oder während der Nachversiche-
rungszeit Mitglied des Versorgungswerks waren,

 b)   im Laufe der Nachversicherungszeit die Vorausset-
zungen für die Mitgliedschaft erfüllt hätten, wenn 
sie nicht dem § 6 Absatz 3 Buchstabe a) unterfal-
len wären, 

 c)   unmittelbar im Anschluss an die Nachversiche-
rungszeit die Voraussetzungen für die Mitglied-
schaft kraft der Satzung des Versorgungswerks er-
füllen.

3.   Das Versorgungswerk ist verpfl ichtet, die Nachversi-
cherungsanträge entgegenzunehmen. Liegen die Vor-
aussetzungen für eine Nachversicherung vor, sind die 
im Nachversicherungsantrag bezeichneten Beiträge 
so zu behandeln, als ob sie als Versorgungsabgaben 
nach § 21 Absatz 1 rechtzeitig in der Zeit entrichtet 
worden wären, für die die Nachversicherung durchge-
führt wurde. Die für die Nachversicherung zu ent-
richtenden Beiträge werden dem Mitglied unter Ab-
setzung des Erhöhungsbetrags gemäß § 181 Absatz 4 
SGB VI gutgeschrieben. Beiträge, die während des 
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gungsabgaben zu befreien (Teilbefreiung). Teilbefrei-
ungen werden nur in vollen Zehnteln ausgesprochen. 

3.   Als Grund für eine volle Befreiung nach Absatz 2 gel-
ten unter anderem: 

 a)   Kapital- und Rentenversicherungen, die auf ein 
Bezugsalter zwischen dem 60. und 70. Lebensjahr 
abgeschlossen wurden und für die ein Jahresbei-
trag von mindestens 6 000 DM aufzuwenden ist. 

 b)   Pfl ichtmitgliedschaft in der gesetzlichen Renten-
versicherung. 

 c)   Haus- und Grundbesitz, dessen einfacher Ein-
heitswert am 31. Dezember 1978 einem Kapital 
von 100 000 DM entspricht.

 d)   Wertpapiere, deren Börsenwert zum 31. Dezember 
1978 mindestens 150 000 DM entspricht. 

4.   Über Befreiungsanträge entscheidet der Verwaltungs-
ausschuss.

5.   Der Befreiungsantrag muss spätestens bis zum 30. 
Juni 1979 beim Versorgungswerk eingegangen sein. 

6.   Wer von der Mitgliedschaft oder von der Zahlung der 
Versorgungsabgaben nach den vorstehenden Bestim-
mungen befreit wurde, kann schriftlich die Mitglied-
schaft beantragen, sofern er das 45. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat. § 6 Absatz 6 gilt entsprechend. 

§ 39 
Kapitaleinzahlung

1.   Mitglieder des Versorgungswerks, die Beitragserstat-
tungen aus der Angestelltenversicherung oder Abfi n-
dungen seitens des Arbeitgebers wegen einer aufge-
gebenen Altersversorgung erhalten, können diese Be-
träge innerhalb von sechs Monaten nach der 
Auszahlung in das Versorgungswerk einzahlen, jedoch 
nur, soweit das Arbeitsverhältnis 1976 und später be-
stand. Diese Beträge dürfen für das Jahr, für das sie 
bestimmt sind, einschließlich der laufenden Versor-
gungsabgaben nicht höher sein als das Doppelte des 
Höchstbeitrages zur Angestelltenversicherung. 

2.   Mitglieder des Versorgungswerks können sich bis zum 
30. Juni 1979 zu einer Nachentrichtung von Versor-
gungsabgaben für die Jahre 1976 bis 1978 verpfl ich-
ten. Die nachzuentrichtenden Beträge können in den 
Jahren 1979 bis 1983 gezahlt werden und dürfen zu-
sammen mit den laufenden Versorgungsabgaben für 
jedes Jahr das Doppelte des Höchstbeitrages zur An-
gestelltenversicherung nicht überschreiten.

3.   Aus den Einzahlungen nach den Absätzen 1 und 2 er-
wirbt das Mitglied Steigerungszahlen nach versiche-
rungsmathematischen Grundsätzen. Diese Einzah-
lungen wirken weder auf den Grundbetrag nach § 10 
Absatz  6b noch auf die Hinzurechnungszeiten nach 
§ 11 Absatz 6c. 

§ 40

Angehörige der Architektenkammer Nordrhein-Westfa-
len, die bei Inkrafttreten des Versorgungswerks bereits 
berufsunfähig sind, können nicht Mitglied des Versor-
gungswerks werden. 

§ 41 
Übergangsregelung für Stadtplaner

1.   Für Stadtplaner, die aufgrund des Baukammerngeset-
zes vom 11. Dezember 1992 erstmals Mitglied der Ar-
chitektenkammer Nordrhein-Westfalen werden, ist 
die Versorgungssatzung nach Maßgabe der nachfol-
genden Übergangsregelungen anzuwenden.

2.   Stadtplaner werden Mitglied des Versorgungswerks 
nach den Bestimmungen des § 6. Abweichend von § 6 
Absatz  2 werden auch Neumitglieder der Architek-
tenkammer, die bei Inkrafttreten dieser Satzungsän-
derung das 45. Lebensjahr vollendet, das 55. Lebens-
jahr aber noch nicht vollendet haben und zum Zeit-
punkt der Antragstellung berufsfähig sind, 
Pfl ichtmitglieder des Versorgungswerks, sofern die 
Mitgliedschaft schriftlich beantragt wird und der An-

der Bilanzverlust ist durch Herabsetzung der Leis-
tungen oder durch Erhöhung der Versorgungsabgaben 
oder durch beide Maßnahmen auszugleichen. Ab-
satz 4 Satz 3 und 4 gelten entsprechend.

6.   Zur Deckung von Schwankungen durch die Entwick-
lung der Kapitalanlagen beziehungsweise der Demo-
grafi e kann eine zusätzliche Rücklage gebildet wer-
den. 

7.   Der Jahresabschluss ist unter Einbeziehung der 
Buchführung und des Lageberichtes durch einen 
Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft zu prüfen.

Abschnitt VI
Schlussbestimmungen

§ 34 
Allgemeine Rechte und Pfl ichten

1.   Die Mitglieder und sonstigen Leistungsberechtigten 
haben dem Versorgungswerk die zur Erfüllung seiner 
Aufgaben notwendigen Auskünfte und Nachweise zu 
erteilen. 

2.   Das Versorgungswerk hat jedem Mitglied und sonsti-
gem Leistungsberechtigten Auskunft über seine Ver-
sorgungsangelegenheit zu geben. Auskünfte an Dritte 
setzen die schriftliche Einwilligung des Mitgliedes 
voraus. 

§ 35 
(aufgehoben)

§ 36 
Abtretung, Übertragung

Rentenansprüche können nicht abgetreten und nicht 
übertragen werden.

§ 37 
Herbeiführung des Versorgungsfalls

1.   Wer sich vorsätzlich berufsunfähig macht, hat keinen 
Anspruch auf Berufsunfähigkeitsrente und auf Maß-
nahmen zur Wiederherstellung der Berufsfähigkeit. 
Hinterbliebene haben keinen Anspruch auf die Rente, 
wenn sie den Tod des Mitglieds vorsätzlich herbeige-
führt haben. 

2.   Sind Berufsunfähigkeit oder Tod eines Mitglieds 
durch einen Dritten verursacht, ist das Mitglied oder 
der Leistungsberechtigte verpfl ichtet, einen Scha-
densersatzanspruch gegen den Dritten insoweit auf 
die Architektenversorgung zu übertragen, als diese 
aufgrund des Schadensereignisses Versorgungsleis-
tungen zu erbringen hat. Durch die Übertragung dür-
fen Ansprüche des Mitglieds oder des Leistungsbe-
rechtigten nicht beeinträchtigt werden. Das Recht auf 
Versorgungsleistung kann erst geltend gemacht wer-
den, wenn der Schadensersatzanspruch übertragen 
worden ist.

Abschnitt VII
Übergangsbestimmungen

§ 38 
Befreiungen

1.   Angehörige der Architektenkammer NRW, die bei In-
krafttreten des Versorgungswerks das 50. Lebensjahr 
vollendet haben, werden auf ihren Antrag ganz oder 
teilweise von der Mitgliedschaft befreit. 

2.   Angehörige der Architektenkammer Nordrhein-West-
falen, die nachweisen, dass sie zum 31. Dezember 
1978 eine den Leistungen des Versorgungswerks der 
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen entspre-
chende anderweitige Versorgung besitzen, sind auf 
Antrag von der Mitgliedschaft zu befreien oder bei ei-
ner die Leistungen des Versorgungswerks nur teil-
weise erreichenden anderweitigen Versorgung im ent-
sprechenden Verhältnis von der Zahlung der Versor-
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Zuschlag für die Regel-
altersgrenze von

Zuschlag für die Regel-
altersgrenze von

Alter 65 
Jahren

67 
Jahren

Alter 65 
Jahren

67 
Jahren

bis 20 8,1% 10,4% 45 10,2% 12,8%

21 8,1% 10,4% 46 10,1% 12,8%

22 8,1% 10,4% 47 10,1% 12,7%

23 8,1% 10,4% 48 10,0% 12,6%

24 8,2% 10,5% 49 9,8% 12,4%

25 8,4% 10,7% 50 9,6% 12,1%

26 8,6% 11,0% 51 9,3% 11,8%

27 8,8% 11,2% 52 9,1% 11,5%

28 9,0% 11,5% 53 8,8% 11,2%

29 9,2% 11,7% 54 8,5% 10,8%

30 9,4% 11,9% 55 8,2% 10,4%

31 9,6% 12,1% 56 7,8% 9,9%

32 9,7% 12,3% 57 7,5% 9,5%

33 9,9% 12,5% 58 7,2% 9,0%

34 10,0% 12,6% 59 6,9% 8,6%

35 10,1% 12,7% 60 6,6% 8,0%

36 10,2% 12,9% 61 6,4% 7,3%

37 10,3% 13,0% 62 6,2% 6,9%

38 10,4% 13,0% 63 6,0% 6,7%

39 10,4% 13,1% 64 5,9% 6,6%

40 10,4% 13,1% 65 6,5%

41 10,4% 13,1% 66 6,5%

42 10,4% 13,0%

43 10,3% 13,0%

44 10,2% 12,9%

Mit Erreichen der jeweiligen Regelaltersgrenze beträgt 
der Zuschlag 2 Prozent.

Stand: 1. Januar 2017

Versorgungswerk der
Architektenkammer NRW
Körperschaft des
öffentlichen Rechts
Inselstraße 27
40479 Düsseldorf
Tel. 0211. 49 23 8 – 0
Fax. 0211. 49 23 8 – 30
info@vw-aknrw.de

– MBl. NRW. 2017 S. 1043

trag binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten der 
Übergangsregelung (Ausschlussfrist) beim Versor-
gungswerk eingegangen ist. 

3.   Stadtplaner, die nachweisen, dass sie zum 31. Dezem-
ber 1993 eine den Leistungen des Versorgungswerks 
der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen ent-
sprechende anderweitige Versorgung besitzen, sind 
auf Antrag von der Mitgliedschaft zu befreien (Voll-
befreiung) oder bei einer den Leistungen des Versor-
gungswerks nur teilweise erreichenden anderweitigen 
Versorgung im entsprechenden Verhältnis von der 
Zahlung der Versorgungsabgaben zu befreien (Teilbe-
freiung). Teilbefreiungen werden nur in vollen Zehn-
teln ausgesprochen. 

 Als Grund für eine volle Befreiung gelten: 

 a)   Kapital- und Rentenversicherungen bei privaten 
Lebensversicherern, die auf ein Bezugsalter zwi-
schen dem 60. und 70. Lebensjahr abgeschlossen 
sind und für die ein Jahresbeitrag von mindestens 
7 500 DM aufzuwenden ist, soweit diese Versiche-
rungen am genannten Stichtag in Kraft waren. 

 b)   Pfl ichtmitgliedschaft in der gesetzlichen Renten-
versicherung.

 c)   Haus- und Grundbesitz, dessen Einheitswert min-
destens 200 000 DM beträgt.

  Der Befreiungsantrag muss spätestens bis zum Ab-
lauf von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieser 
Übergangsregelung (Ausschlussfrist) beim Versor-
gungswerk eingegangen sein.

4.   Über Befreiungsanträge entscheidet der Verwaltungs-
ausschuss.

§ 42 
Inkrafttreten der Satzung

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 

Beschlossen in der Vertreterversammlung der Architek-
tenkammer NRW am 29. Oktober 2016 in Münster.

Genehmigt durch das Finanzministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen mit Genehmigungsvermerk vom 
18. November 2016.

Anhang zu § 19a

Zuschläge gem. § 19a Absatz 1

Der Zuschlag richtet sich nach der für die ausgleichsbe-
rechtigte Person geltenden Altersgrenze gem. § 19a Ab-
satz 1 und nach dem bürgerlichen Alter zum Zeitpunkt 
der Rechtskraft des Versorgungsausgleichs wie folgt:
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len Versorgungsabgaben in Höhe der für sie ohne die 
Befreiung maßgebenden Beiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung.“

10.   In § 20 „Versorgungsabgaben für freiberufl ich tätige 
Architektinnen und Architekten“ ändert sich die fol-
gende Absatznummerierung wie folgt:

  Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 5, der bisheri-
ge Absatz 5 wird zu Absatz 6 und der bisherige Ab-
satz 6 wird zu Absatz 7.

11.   Im bisherigen § 21a „Versorgungsabgaben für Zeiten 
des Bezuges von Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld 
II, Krankengeld, Unterhaltsgeld oder Übergangsgeld, 
des Mutterschaftsurlaubs, des Wehr- oder des Bun-
desfreiwilligendienstes“ wird die Paragrafenüber-
schrift wie folgt neu gefasst: 

  „Versorgungsabgaben für Zeiten des Bezuges von 
Arbeitslosengeld, Pfl egeunterstützungsgeld, Kran-
kengeld, Verletztengeld, Unterhaltsgeld oder Über-
gangsgeld, des Mutterschaftsurlaubs, des Wehr- oder 
des Bundesfreiwilligendienstes“

12.   Der bisherige Absatz 1 des § 21a wird wie folgt neu 
gefasst:

  „1. Von der Angestelltenversicherungspfl icht gemäß 
§  7 Absatz  2 AVG beziehungsweise §  6 Absatz  1 
Nummer 1 SGB VI befreite Mitglieder, die Arbeitslo-
sengeld, Pfl egeunterstützungsgeld, Krankengeld, Ver-
letztengeld, Unterhaltsgeld oder Übergangsgeld be-
ziehen und deren Befreiung von der Angestelltenver-
sicherungspfl icht nicht gemäß § 7 Absatz 7 AVG un-
terbrochen ist, zahlen für diesen Zeiten den Beitrag, 
der ohne diese Befreiung an die gesetzliche Renten-
versicherung zu entrichten wäre.“

13.   In §  21a wird der bisherige Absatz  2 wie folgt neu 
gefasst:

  „2. Von der Versicherungspfl icht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung gemäß § 7 Absatz 2 AVG bezie-
hungsweise § 6 Absatz 1 Nummer 1 SGB VI befreite 
Mitglieder, die in Mutterschaftsurlaub stehen und 
Anspruch auf Mutterschaftsgeld haben und deren 
Befreiung von der Angestelltenversicherungspfl icht 
nicht gemäß § 7 Absatz 6 AVG unterbrochen ist, zah-
len für diese Zeiten den Beitrag, der ohne diese Be-
freiung an die gesetzliche Rentenversicherung zu 
entrichten wäre.“

14.   In § 21a wird in Absatz 4 am Ende das Wort „Ange-
stelltenversicherung“ ersetzt durch die Wörter „ge-
setzlichen Rentenversicherung“. 

15.   In §  21a wird der bisherige Absatz  5 wie folgt neu 
gefasst:

  „5. Mitglieder, die Wehr- oder Bundesfreiwilligen-
dienst leisten und die nicht gemäß § 7 Absatz 2 AVG 
beziehungsweise § 6 Absatz 1 Nummer 1 SGB VI von 
der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind und 
die nach dem Arbeitsplatzschutzgesetz Anspruch auf 
Beitragsübernahme zum Versorgungswerk der Archi-
tektenkammer NRW haben, zahlen für diese Zeiten 
einen Beitrag in Höhe von 15 Prozent des jeweiligen 
Höchstbeitrages zur Pfl ichtversicherung bei der ge-
setzlichen Rentenversicherung.“

16.   In § 23 „Höchstabgabe, Mindestabgabe“ wird in Ab-
satz  1 das Wort „Angestelltenversicherung“ ersetzt 
durch die Wörter „gesetzlichen Rentenversicherung“. 

17.   In § 23 „Höchstabgabe, Mindestabgabe“ wird in Ab-
satz  2 das Wort „Angestelltenversicherung“ ersetzt 
durch die Wörter „gesetzlichen Rentenversicherung“.

18.   In §  23 „Höchstabgabe, Mindestabgabe“ wird Ab-
satz 3 ersatzlos gestrichen.

19.   Der § 26 „Stundung“ wie folgt neu gefasst:

  „1.  Bei Vorliegen eines Notstandes können Versor-
gungsabgaben auf Antrag des Mitglieds für einen 
Zeitraum von bis zu zwei Jahren ganz oder teil-
weise gestundet werden. 

 2.   Für gestundete Versorgungsabgaben werden Zin-
sen in Höhe von 2 Prozent ab der ursprünglichen 
Fälligkeit erhoben.“

2331

Änderung der Satzung
für das Versorgungswerks der Architektenkammer 

Nordrhein-Westfalen
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Vom 3. November 2017

Die Vertreterversammlung der Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen hat am 14. Oktober 2017 anhand 
der synoptischen Vorlage (Satzungstext: alte Fassung/
neue Fassung (9. Entwurf 13. Juni 2017)) der Satzung 
folgende Änderungen beschlossen:

 1.   In § 8a „Verwaltungsverfahren“ Absatz 3 wird nach 
Satz 2 folgender neuer Satz 3 hinzugefügt: 

  „Das Versorgungswerk kann Forderungen gegen das 
Mitglied mit Versorgungsleistungen aufrechnen.“ 

 2.   In §  9 „Allgemeine Rentenbemessungsgrundlage“ 
wird folgender neuer Absatz 5 hinzugefügt:

  „5. Künftige Dynamisierungen von Rentenleistungen 
erfolgen als Prozentsatz bezogen auf die monatliche 
Rente.“ 

 3.   In § 10 „Altersrente“ werden in Absatz 5 Satz 2 nach 
den Wörtern „Wert aus den“ die Wörter „für das je-
weilige Geschäftsjahr“ hinzugefügt.

 4.   In § 10 „Altersrente“ werden in Absatz 6 Buchstabe 
b Satz 3 nach den Wörtern „vor dem 1. Januar 2015 
begonnen“ die Wörter „und vor dem 1. Januar 2017 
geendet“ eingefügt.

 5.   In § 10 „Altersrente“ wird Absatz 7 am Ende um fol-
genden neuen Satz 4 ergänzt: 

  „Für nicht ruhende Mitgliedschaften kommt hierbei 
Absatz 6 Satz 4 nicht zur Anwendung.“

 6.   In § 20 „Versorgungsabgaben für freiberufl ich tätige 
Architektinnen und Architekten“ wird in Absatz  1 
das Wort „Angestelltenversicherung“ ersetzt durch 
die Wörter „gesetzlichen Rentenversicherung“. 

 7.   In § 20 „Versorgungsabgaben für freiberufl ich tätige 
Architektinnen und Architekten“ wird der bisherige 
Absatz 2 wie folgt neu gefasst:

  „2. Das für die Entrichtung der Versorgungsabgaben 
maßgebende Einkommen ist spätestens bis zum Ende 
des jeweiligen Kalenderjahres durch den Einkom-
menssteuerbescheid des vorletzten Kalenderjahres, 
eine Bestätigung des Finanzamtes, eines Steuerbera-
ters oder Steuerbevollmächtigten nachzuweisen. Der 
Nachweis ist spätestens 24 Monate nach Ablauf des 
vorletzten Kalenderjahres zu erbringen. Hiernach 
wird der Beitrag für das vorletzte Kalenderjahr end-
gültig und im laufenden Kalenderjahr mit Wirkung 
für die Zukunft vorläufi g festgesetzt. Wird kein 
Nachweis erbracht, ist als Versorgungsabgabe der je-
weilige Höchstbeitrag der gesetzlichen Rentenversi-
cherung zu entrichten.“

 8.   In § 20 „Versorgungsabgaben für freiberufl ich tätige 
Architektinnen und Architekten“ wird folgender 
neuer Absatz 3 eingefügt:

  „3. Verringert sich bei freiberufl ich tätigen Architek-
ten im laufenden Kalenderjahr das Berufseinkom-
men erheblich gegenüber dem des vorletzten Kalen-
derjahres, ist auf Antrag des Mitglieds der Beitrag 
mit Wirkung für die Zukunft vorläufi g nach dem Be-
rufseinkommen des laufenden Kalenderjahres fest-
zusetzen; das Berufseinkommen ist glaubhaft zu ma-
chen. Ein Einkommensrückgang ist erheblich, wenn 
er zu einem mindestens 15 Prozent geringeren Bei-
trag führen würde. Der Beitrag ist endgültig festzu-
setzen nach Vorlage eines der in Absatz 2 Satz 1 ge-
nannten Nachweise.“

 9.   In § 20 „Versorgungsabgaben für freiberufl ich tätige 
Architektinnen und Architekten“ wird der bisherige 
Absatz 3 als neuer Absatz 4 wie folgt neu gefasst:

  „4. Freiberufl ich tätige Architekten, die von der An-
tragspfl ichtversicherung bei der gesetzlichen Renten-
versicherung nach § 7 Absatz 2 AVG beziehungswei-
se § 6 Absatz 1 Nummer 1 SGB VI befreit sind, zah-
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6300

Änderung des Runderlasses „Muster für das 
doppische Rechnungswesen und zu Bestimmungen 

der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeinde-
haushaltsverordnung (GemHVO)

(VV Muster zur GO und GemHVO)“
Runderlass des Ministeriums für Heimat, 

Kommunales, Bau und Gleichstellung 
– 304 – 48.01.04/03 – 227/17 –

Vom 19. Dezember 2017 

In Nummer  2 des Runderlasses des Innenministeriums 
„Verwaltungsvorschriften über die Muster zu Bestim-
mungen der Gemeindeordnung und der Gemeindehaus-
haltsverordnung (GemHVO) (VV Muster zur GO und 
GemHVO)“ vom 24. Februar 2005 (MBl. NRW. S.  354), 
berichtigt am 4. April 2005 (MBl. NRW. S. 464), der zu-
letzt durch Runderlass vom 17. Dezember 2012 (MBl. 
NRW. 2013  S.  3) geändert worden ist, wird die Angabe 
„2017“ durch die Angabe „2022“ ersetzt.

Der Runderlass tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung 
in Kraft. 

– MBl. NRW. 2017 S. 1057

641 

Änderung des Runderlasses 
„Kommunales Haushaltsrecht

Anlage von Kapital
durch Gemeinden und Gemeindeverbände

(Kommunale Kapitalanlagen)“
Runderlass des Ministeriums für Heimat, 

Kommunales, Bau und Gleichstellung 
 – 34 – 48.01.01/16 – 416/17 –

Vom 19. Dezember 2017

Der Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kom-
munales „Kommunales Haushaltsrecht – Anlage von Ka-
pital durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Kom-
munale Kapitalanlagen)“ vom 11. Dezember 2012 (MBl. 
NRW. S. 744) wird wie folgt geändert:

1.   In Nummer 2 werden nach Satz 7 die folgenden Sätze 
eingefügt: 

  „Dieser Maßstab ist auch bei der Einlage von Kapital 
in private Kreditinstitute, bei denen es nicht durch 
ein Einlagensicherungssystem geschützt ist oder in 
Kreditinstitute ohne ein institutsbezogenes Siche-
rungssystem, anzulegen. Eine diversifi zierte Anlage-
strategie kann mögliche Risiken begrenzen.“ 

2.   In Nummer 4 Satz 2 wird die Angabe „31. Dezember 
2017“ durch die Angabe „31. Dezember 2022“ ersetzt.

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2017 S. 1057

20.   In § 27 „Versorgungsabgabeverfahren“ wird folgen-
der neuer Absatz 6 eingefügt: 

  „6. Eine Erstattung von überzahlten Versorgungsab-
gaben ist auf schriftlichen Antrag des Mitglieds in-
nerhalb von drei Monaten seit Bekanntgabe der Ab-
rechnung möglich. Nach Fristablauf gelten Über-
gangszahlungen als zusätzliche Versorgungsabgaben 
nach § 24.“

21.   In § 27 „Versorgungsabgabeverfahren“ wird folgen-
der neuer Absatz 7 eingefügt:

  „7. Eingehende Zahlungen werden zunächst auf die 
Kosten, sodann nacheinander auf Säumniszuschläge 
und Zinsen und zuletzt auf die Beitragsforderungen 
angerechnet; innerhalb dieser Reihenfolge wird die 
jeweils ältere Schuld zuerst getilgt.“

22.   In § 27 „Versorgungsabgabeverfahren“ wird der bis-
herige Absatz  6 zum neuen Absatz  8 und dort das 
Wort „Bundesanstalt“ ersetzt durch das Wort „Bun-
desagentur“.

23.   Der § 28 „Folgen des Verzugs“ wird wie folgt neu ge-
fasst:

  „1.  Von Mitgliedern, die nach Zahlungsanmahnung 
länger als zwei Wochen im Verzug sind, wird ein 
einmaliger Säumniszuschlag in Höhe von 2 Pro-
zent der rückständigen Versorgungsabgaben erho-
ben. 

 2.   Besteht ein Zahlungsverzug von mehr als drei 
Monaten, so werden Zinsen in Höhe von 2 Prozent 
ab der jeweiligen Fälligkeit erhoben. 

 3.   Soweit rückständige Versorgungsabgaben beige-
trieben werden müssen, gehen die Kosten zu Las-
ten des Mitglieds.“

24.   Der § 29 „Bescheinigung über Versorgungsabgaben“ 
und wie folgt neu gefasst:

  „Die Mitglieder des Versorgungswerks erhalten jähr-
lich eine Bescheinigung über die für das abgelaufene 
Kalenderjahr geleisteten Versorgungsabgaben.“

25.   In §  31 „Nachversicherung“ werden in Absatz  3 
Satz  2 die Wörter „in der“ ersetzt durch die Wörter 
„für die“.

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

Beschlossen in der Vertreterversammlung der Architek-
tenkammer NRW am 14. Oktober 2017 in Düsseldorf.

Genehmigt durch das Ministerium der Finanzen des 
Landes Nordrhein-Westfalen mit Genehmigungsvermerk 
vom 25. Oktober 2017.

Düsseldorf, den 3. November 2017

Der Präsident

Dipl.-Ing. Ernst  U h i n g

– MBl. NRW. 2017 S. 1056
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die der örtlichen Ordnungsbehörde die Prüfung ermögli-
chen, ob die angezeigte Lotterie die rechtlichen Vorgaben 
erfüllt. Hierzu gehört u.a. die Vorlage des Spielplans. Die 
zuständige Behörde hat das Recht weitere Unterlagen 
nachzufordern, soweit diese zur Prüfung der Vorausset-
zungen der §§ 14, 15 AG GlüStV NRW erforderlich sind. 

IV.

Das Recht der örtlichen Ordnungsbehörden zum Erlass 
nachträglicher Aufl agen gemäß §  15 Abs.  1 AG GlüStV 
NRW sowie die Möglichkeit eine allgemein erlaubte Ver-
anstaltung im Einzelfall gemäß §  15 Abs.  1 und 2 AG 
GlüStV NRW zu untersagen, bleiben unberührt.

V.

Der Widerruf der Allgemeinen Erlaubnis sowie die nach-
trägliche Aufnahme, Änderung oder Ergänzung durch 
Aufl agen bleiben vorbehalten, insbesondere für den Fall, 
dass die örtliche Ordnungsbehörde Kenntnis über die 
Nichteinhaltung oder den Wegfall der Erlaubnisvoraus-
setzungen erlangt. 

VI.

Die §§  31 und 32 der Ausführungsbestimmungen zum 
Rennwett- und Lotteriegesetz vom 08.04.1922 (RGBl. I 
S.393), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 4 des Geset-
zes vom 29. Juni 2012 (BGBl. I S. 1424) sind hinsichtlich 
der steuerlichen Pfl ichten entsprechend anzuwenden. 
Abweichend von der dort festgelegten Anmeldefrist ist 
die jeweilige Einzelveranstaltung einer Kleinen Lotterie 
oder Ausspielung nach dieser Allgemeinen Erlaubnis 
mindestens zwei Wochen vor Beginn bei dem landesweit 
für die Lotteriebesteuerung zuständigen Finanzamt 
Köln-Altstadt, Am Weidenbach 2-4, 50676 Köln – unter 
Angabe der Anschrift der Veranstalterin oder des Veran-
stalters, des Ortes und des Zeitraumes der Veranstaltung, 
der Zahl der Lose, der Lospreise und des geplanten 
Reinertrages – anzumelden. 

VII.

Die Allgemeine Erlaubnis wird am 1. Januar 2018 wirk-
sam und endet am 30. Juni 2021. 

– MBl. NRW. 2017 S. 1058

7126

Allgemeine Erlaubnis für kleine Lotterien 
und Ausspielungen 

gemäß § 18 des Staatsvertrages zum Glücks-
spielwesen in Deutschland in Verbindung 

mit §§ 14, 15 des Gesetzes zur Ausführung 
des Glücksspielstaatsvertrages

Prüfung der Erlaubnisvoraussetzungen

Runderlass des Ministeriums des Innern 
– 13-38.07.09-12 – 

Vom 11. Dezember 2017

1.
Die gemäß § 15 Absatz 1 des AG GlüStV NRW zustän-
dige Behörde hat im Rahmen der Anzeigepfl icht der Ver-
anstalter, die von der Allgemeinen Erlaubnis für die Ver-
anstaltung von Lotterien und Ausspielungen gemäß § 18 
GlüStV in Verbindung mit §  14 AG GlüStV NRW Ge-
brauch machen, die vorgelegten Unterlagen zu prüfen. 
Die Prüfung umfasst folgende Punkte:

a)   ob die Anzeigefrist von zwei Wochen vor Beginn der 
Veranstaltung eingehalten wurde,

b)  ob die Unterlagen vollständig sind,

7126

Allgemeine Erlaubnis für Kleine Lotterien 
und Ausspielungen

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern 
– 13-38.07.09-12 –

Vom 11. Dezember 2017 

I.

Auf Grund des § 18 der Anlage 1 der Bekanntmachung 
des Ersten Staatsvertrages zur Änderung des Staatsver-
trages zum Glücksspielwesen in Deutschland vom 13. 
November 2012 (GV. NRW. S. 524) (Erster Glücksspielän-
derungsstaatsvertrag) in Verbindung mit §§  14 und 15 
des Gesetzes zur Ausführung des Glücksspielstaatsver-
trages (Ausführungsgesetz NRW Glücksspielstaatsver-
trag – AG GlüStV NRW –) vom 13. November 2012 (GV. 
NRW. S. 524) wird

a)  Institutionen und Organisationen der Kinder- und 
Jugendhilfe sowie Kinder- und Jugendpfl ege,

b) Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften,

c) Sportvereinen,

d) Feuerwehren und

e) Stiftungen

die Allgemeine Erlaubnis für Kleine Lotterien (Verlo-
sung von Geldgewinnen) und Ausspielungen (Verlosung 
von Warengewinnen) für ihren räumlichen Wirkungs-
kreis erteilt,

1.  die sich nicht über das Gebiet einer kreisfreien Stadt 
oder eines Kreises hinaus erstrecken,

2.  bei denen das Spielkapital (= Anzahl der Lose x Los-
preis) den Wert von 40 000 Euro nicht übersteigt,

3.  bei denen der Losverkauf die Dauer von drei Mona-
ten innerhalb eines Jahres nicht überschreitet,

4.  bei denen keine Prämien- oder Schlussziehungen vor-
gesehen sind,

5.  deren Spielplan einen Reinertrag und eine Gewinn-
summe von jeweils mindestens ein Drittel der Ent-
gelte (Gesamtpreise der Lose) vorsieht,

6.  deren Reinertrag gemäß § 14 Abs. 4 AG GlüStV NRW 
der Veranstaltung  ausschließlich und unmittelbar für 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 
verwendet wird und

7. die keine wirtschaftlichen Zwecke verfolgen.

Allein durch die Zuführung des Ertrages der Veranstal-
tung zu gemeinnützigen Zwecken wird nicht ausge-
schlossen, dass die Organisation wirtschaftliche Zwecke 
verfolgt. Die Vorgaben des § 15 Absatz 1 des Glücksspiel-
staatsvertrages bleiben unberührt. Die Allgemeine Er-
laubnis wird nur für die Fälle erteilt, die die Vorausset-
zungen des Satzes 1 Nummern 1. bis 7. erfüllen und in 
denen die Veranstalterin oder der Veranstalter zu den in 
Satz 1 genannten Institutionen gehört. 

Der Spielplan muss, wenn für die geplanten Gewinne 
Kosten entstehen, detailliert darlegen, wie sichergestellt 
wird, dass sowohl die Gewinnsumme als auch der Rein-
ertrag bei weniger verkauften Losen als im Spielplan 
festgelegt, erzielt werden wird.

Tombolen sind Ausspielungen im Sinne der Allgemeinen 
Erlaubnis.

II.

Im Zusammenhang mit einer Veranstaltung nach Ziffer I. 
ist das Betreiben von Wirtschaftswerbung zu unterlassen. 
Davon nicht umfasst ist der bloße Hinweis auf Sponso-
ren von Warengewinnen.

III.

Die Kleine Lotterie/Ausspielung ist mindestens zwei Wo-
chen vor Beginn der örtlichen Ordnungsbehörde unter 
Angabe des Spielkapitals und der Dauer der Lotterie/
Ausspielung schriftlich anzuzeigen. Die Veranstalterin 
oder der Veranstalter hat die Unterlagen beizubringen, 
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79023

Entgelte für tätige Mithilfe der Forstbehörden
bei der Bewirtschaftung des Körperschafts- und 

Privatwaldes
(Entgeltordnung ’15)

Runderlass des Ministeriums für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

 – III-3 – 20-64-00.01 –

Vom 13. Dezember 2017

Der Runderlass des Ministeriums für Klimaschutz, Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz vom 
1. Januar 2015 (MBl. NRW. S. 55) wird wie folgt geändert:

1.   In der Überschrift wird die Angabe „’15“ durch die 
Angabe „’18“ ersetzt.

2.   In Nummer 4 wird die Angabe „2017“ durch die An-
gabe „2018“ ersetzt.

3.   Die Anlage 1.1 erhält die aus dem Anhang zu diesem 
Runderlass ersichtliche Fassung.

4.   Die Anlage 1.2 erhält die aus dem Anhang zu diesem 
Runderlass ersichtliche Fassung.

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

c)   ob die Veranstalterin oder der Veranstalter zu den in 
Satz 1 der Allgemeinen Erlaubnis genannten Institu-
tionen gehört,

d)   ob die Erlaubnisvoraussetzungen gemäß Ziffer I. 1.-7. 
der Allgemeinen Erlaubnis eingehalten werden bezie-
hungsweise wurden,

e)   ob Maßnahmen gemäß §  15 Absatz  1 und 2 AG 
GlüStV NRW erforderlich sind und

f)   ob Anhaltspunkte vorliegen, die einen Mangel der 
Zuverlässigkeit vermuten lassen, die eine Prüfung der 
Zuverlässigkeit der Veranstalterin oder des Veranstal-
ters im Sinne des § 14 Absatz 1 Nummer 2 GlüStV er-
forderlich macht.

2.
Das Ergebnis dieser Prüfung ist in Form eines Vermerks 
zu dokumentieren und auf Verlangen der Aufsichtsbe-
hörde vorzulegen. 

Die Veranstalterin oder der Veranstalter ist bei Antrag-
stellung darauf hinzuwiesen, dass im Falle des Nichter-
füllens aller Erlaubnisvoraussetzungen mangels Vorlie-
gens einer Genehmigung eine Steuerbefreiung nach § 18 
Nummer  2a des Rennwett- und Lotteriegesetzes nicht 
gewährt werden kann.

– MBl. NRW. 2017 S. 1058
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Leistungsbereich Pkt.

1.1.1.1. Auszeichnen von Beständen 

1.1.1.2. visuelle Baumkontrolle

1.1.1.2.1. Entwicklung und Erstellung eines Kontrollkonzeptes

1.1.1.2.2. Durchführung der visuellen Baumkontrolle inklusive Dokumentation 

1.1.1.2.3. Vermittlung eines Unternehmers inklusive evtl. Ausschreibung 

1.1.1.2.4. Einsatz und Kontrolle der Unternehmer bei der Durchführung der Maßnahmen inkl. 
Rechnungsprüfung

1.1.1.2.5. Durchführung der erforderlichen Maßnahmen durch Beschäftigte des Landesbetriebs Wald 
und Holz NRW

1.1.1.3. Mithilfe bei der Vorbereitung und Abnahme der Forsteinrichtung 

1.1.1.4. Durchführung der Forsteinrichtung einschl. Materialbeschaffung

1.1.1.5. Mitwirkung bei externen Audits

1.1.2.1. Mitwirkung bei der Leitung von Forstbetrieben (technische Betriebsleitung)

1.1.2.2.
Durchführung von vorbereitenden Untersuchungen, fachlichen Stellungnahmen oder 
einzelbetrieblichen Planungen für die Vorbereitung und Ausführung forstlicher Maßnahmen
und Betriebsarbeiten für den Waldbesitz

1.1.2.3. Vermittlung, Einsatz und Kontrolle von Arbeitskräften (Waldbesitzer, Unternehmer und 
Selbstwerber)

1.1.2.4. Materialbeschaffung

1.1.3.1. Aushalten und Vollvermessung des Holzes mit Erstellung der ADV-Holzliste sowie 
Polterkennzeichnung und Erfassung der Geokoordinaten

1.1.3.1.1. im Festmaß

1.1.3.1.2. im Raummaß

1.1.3.2. Stichprobenartige Kontrolle des Aufmaßes Dritter mit Erstellung der ADV-Holzliste sowie 
Polterkennzeichnung

1.1.3.3. Holzverkaufsvermittlung

1.1.3.3.1. Holzverkäufe von Lbh-L-LAS (alle Losgrößen) sowie Nh-Sortimenten mit Losgrößen < 25 
m³/f je Einzelrechnung außer Industrieholz und Energieholz (ENL, ENK, ENS)

1.1.3.3.2. Holzverkäufe von Lbh-/Ndh-Industrieholz bis 100 m³/f sowie Ndh-Sortimenten mit 
Losgrößen  25 – 100 m³/f je Einzelrechnung außer Energieholz (ENL, ENK, ENS)

1.1.3.3.3. Holzverkäufe von Lbh-Industrieholz und Ndh-Sortimenten mit Losgrößen > 100 m³/f je 
Einzelrechnung außer Energieholz (ENL, ENK, ENS)

1.1.3.3.4. Holzverkäufe von Lbh/Ndh im Sortiment Energieholz ENL, ENK, ENS (Brennholz)

1.1.3.3.5. Meistgebotsverkäufe

1.1.3.3.6. Beteiligung an Rahmenverkäufen ohne Verkaufsabwicklung

1.1.4.1. Waldwertschätzungen 

1.1.4.2. Waldbewertungen 

1.1.4.3. Sonstige Gutachten und Bewertungen

1.1.5.1. Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen

1.1.5.2. Durchführung individueller Auftragsschulungen

1.1.6.1. Sonstige Serviceleistungen für den Waldbesitz

1.1.6.1.1. Mittlerer Dienst

1.1.6.1.2. Gehobener Dienst

1.1.6.1.3. Höherer Dienst

1.1.6.
Serviceleistungen

94,26 EUR/Std.

Ist-Kosten

72,50 EUR/Std.

Angebotspreis

83,38 EUR/Std.

55,53 EUR/Std.

72,50 EUR/Std.

72,50 EUR/Std.

83,38 EUR/Std.

72,50 EUR/Std.

Angebotspreis

72,50 EUR/Std.

0,65 EUR/m³/f

83,38 EUR/Std.

94,26 EUR/Std.

1.1.4.
Ermittlung von 

Werten

1.1.5.
Aus-/Fortbildung,

Schulungen

83,38 EUR/Std.

Kurskosten

3,00 EUR/m³/f

1,90 EUR/m³/f

3,00 EUR/m³/f

3 % vom 
Holzverkaufserlös mind. 

10,00 Euro/m³/f

2,50 EUR/m³/f

1.1. Entgelte für Einzelleistungen für Waldbesitzer; gültig ab 1.1.2018

Entgelt

1.1.2.
Planung und 

Durchführung von 
Maßnahmen

1.1.1.
Waldentwicklung

1.1.3.
Holzverkaufshilfe

72,50 EUR/Std.

Angebotspreis

83,38 EUR/Std.

72,50 EUR/Std.

72,50 EUR/Std.

72,50 EUR/Std.

Angebotspreis

0,50 EUR/m³/f

4,04 EUR/m³/f

1,48 EUR/m³/f
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Zusammenschlussform Pkt. Betriebsgröße

bis 2 ha 7,63 EUR/ha

> 2 bis 10 ha 7,00 EUR/ha

> 10 bis 50 ha 7,00 EUR/ha

> 50 bis 100 ha 9,10 EUR/ha

> 100 bis 200 ha 13,09 EUR/ha

> 200 bis 500 ha 19,64 EUR/ha

über 500 ha 26,19 EUR/ha

bis 2 ha 5,44 EUR/ha

> 2 bis 10 ha 4,91 EUR/ha

> 10 bis 50 ha 4,91 EUR/ha

> 50 bis 100 ha 4,36 EUR/ha

> 100 bis 200 ha 3,82 EUR/ha

> 200 bis 500 ha 3,82 EUR/ha

über 500 ha 3,27 EUR/ha

Leistungspaket Pkt. Leistungsbestandteile

Holzernte 1.2.2.1 . Vermittlung, Einsatz und Kontrolle von Arbeitskräften, Lieferung der 
Daten für die Rechnungsstellung; gegebenenfalls Rechnungsprüfung

1.2.2.2. Aufmessen des Holzes

1.2.2.2.1.
Aushalten und Vollvermessung des Holzes im Festmaß mit Erstellung 
der ADV-Holzliste sowie Polterkennzeichnung und gegebenenfalls 
Erfassung der Geokoordinaten

1.2.2.2.2.
Aushalten und Vollvermessung des Holzes im Raummaß mit Erstellung 
der ADV-Holzliste sowie Polterkennzeichnung und gegenenfalls 
Erfassung der Geokoordinaten

1.2.2.2.3.
Stichprobenartige Kontrolle des Aufmaßes Dritter mit Erstellung der 
ADV-Holzliste sowie Polterkennzeichnung sowie gegebenenfalls 
Erfassung der Geokoordinaten

1.2.2.3. Holzverkaufsvermittlung

1.2.2.3.1.
Holzverkäufe von Lbh-L-LAS (alle Losgrößen) sowie Nh-Sortimenten 
mit Losgrößen < 25 m³/f je Stapelrechnung außer Industrieholz und 
Energieholz (ENL, ENK, ENS)

1.2.2.3.2.
Holzverkäufe von Lbh-/Ndh-Industrieholz bis 100 m³/f sowie Ndh-
Sortimenten mit Losgrößen  25 – 100 m³/f je Stapelrechnung außer 
Energieholz (ENL, ENK, ENS)

1.2.2.3.3.
Holzverkäufe von Lbh-Industrieholz und Ndh-Sortimenten mit 
Losgrößen > 100 m³/f je Stapelrechnung außer Energieholz (ENL, ENK, 
ENS)

1.2.2.3.4. Holzverkäufe von Lbh/Ndh im Sortiment Energieholz ENL, ENK, ENS 
(Brennholz)

1.2.2.3.5. Meistgebotsverkäufe 

1.2.2.3.6. Beteiligung an Rahmenverkäufen ohne Verkaufsabwicklung

Neubau und 
Instandsetzung von 

Wegen,
Kompensationskalkung

1.2.2.4. Vorbereitung der Maßnahme, Vorschlag zur Vergabe der Arbeiten, 
Einsatz und Kontrolle der Unternehmer, ggfs. Rechnungsprüfung

Mitwirkung bei der 
Leitung von 

Forstbetrieben
1.2.2.5.

Erstellung eines Wirtschaftsplanes, Kontrolle des 
Wirtschaftsplanvollzuges, Analyse/Dokumentation des 
Wirtschaftsgeschehens, Teilnahme an 
Versammlungen/Ausschusssitzungen

1.2. Entgelte für Basispaket und Leistungspakete; gültig ab 1.1.2018

Holzverkaufs-
vermittlung

Waldgenossenschaften
nach GemWaldG 1.2.1.2.

1.2.2. Leistungspakete für Forstliche Zusammenschlüsse

1.2.1. Basispakete für Forstliche Zusammenschlüsse

Entgelt

Forstliche
Zusammenschlüsse 1.2.1.1.

Aufmessen des Holzes

2,02 EUR/m³/f

0,75 EUR/m³/f

0,33 EUR/m³/f

18,12 EUR/Std.

41,69 EUR/Std.

Entgelt

0,61 EUR/m³/f

3,00 EUR/m³/f

2,50 EUR/m³/f

1,90 EUR/m³/f

3,00 EUR/m³/f

3 % vom 
Holzverkaufserlös

mind. 10,00 Euro/m³/f

0,50 EUR/m³/f

– MBl. NRW. 2017 S. 1959
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II.

Ministerium des Innern 

Die Gemarkungen im Lande Nordrhein-Westfalen
(Gemarkungserlass NRW)

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern 
– 51.10.01 – 8716 -

Vom 14. Dezember 2017

Im Gemarkungsverzeichnis NRW (vgl. RdErl. v. 16.7.1986 
– SMBl. NRW. 71342) wurden folgende Aktualisierungen 
vorgenommen:

1.  Änderung von Gemarkungsnamen

  Salchendorf (1581) nach Salchendorf b. Neunkirchen 
(1581)

  Salchendorf (1666) nach Salchendorf b. Netphen 
(1666)

 Sohlbach (1667) nach Sohlbach b. Netphen (1667)

 Sohlbach (1683) nach Sohlbach b. Siegen (1683)

2.  redaktionelle Änderungen, Fehlerkorrekturen

  Die Grundbuchbezirke Oberhees (9130), Mittelhees 
(9131) und Wittgenstein (9132) wurden im alphabeti-
schen Verzeichnis der Gemarkungen der Katasterbe-
hörde Kreis Siegen-Wittgenstein zugeordnet.

Die Neufassung des Gemarkungsverzeichnisses kann in 
Kürze im Internet unter 

http://www.katastermodernisierung.nrw.de/broschuere-
nerlasse.html eingesehen werden.

– MBl. NRW. 2017 S. 1062
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